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Am Brautleutekurs teilgenommen:             ja                  nein

Traugespräch geführt am

von

Aufgebot  2  (Pfarrei[en] und Datum)

Zivileheschließung  3  am

in

Katholische Eheschließung am                             um                       Uhr

in

A. Personalien

Ehevorbereitungsprotokoll
Niederschrift zur kirchlichen Ehevorbereitung und Eheschließung

Amtliches Formular der Deutschen Bischofskonferenz

(Erz-)Bistum/ 
Jurisdiktionsbereich
Pfarrei  1  (Genaue Anschrift mit Postleitzahl und Telefonnr.)

Familienname(n) nach der Zivileheschließung

– Mann:

– Frau:

Wohnsitz nach der Eheschließung (Anschrift/Telefonnr./Pfarrei)
Eucharistiefeier 

Wortgottesdienst mit Beteiligung eines nicht kath.
Seelsorgers (bei konfessionsverschiedener Ehe)  4

Dispens von der kanonischen Eheschließungsform
(Eintrag in C.23.f)

Wortgottesdienst

(ggf. im Auftrag von)

1. Familienname ....................................

 (ggf. auch Geburtsname) ...............................

 Vorname(n), (Rufname unterstreichen) ..........

2. Geboren am .......................................

 in (Ort, Staat) ............................................

 Staatsangehörigkeit ............................

3. a)  Religion/Konfession/ 
Rituszugehörigkeit  5  ......................

 b)  Taufe (Datum und Pfarrei mit Anschrift) 
Nachweis (Taufbuch, Taufzeugnis oder ersatz- 
weise Erklärung gem. c. 876) ......................

 c) Firmung (Datum und Ort, soweit bekannt) ...

 d) Früher andere Konfession/Religion

 e)  Bei Erklärung des Austritts aus der 
kath. Kirche: 
Wann, wo und auf welche Weise? 
Erfolgte eine Wiederaufnahme (wann und wo)? 

4.  Derzeitiger Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße, 
Hausnr.)  6 . Falls nach Anm. 6 erforderlich: Neben-
wohnsitz oder ständiger Aufenthalt im letzten 
Monat vor der Trauung (vgl. Anm. 22d)...............

  Falls im Zuständigkeitsbereich der kath. Militär-
seelsorge: Anschrift des zuständigen kath. Militär-
pfarramtes ...............................................

5. a)  Name des leiblichen Vaters ............ 

Geburtsname, Konfession/Religion

 b)  Name der leiblichen Mutter ............ 

Geburtsname, Konfession/Religion 

6.  Nachweis des Ledigenstandes 
durch  7  .................................................

Bräutigam Braut

Soldat  ja     nein Soldatin  ja     nein
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II. Fragen an beide Partner

Der Ehebund, den beide Partner in freier Entscheidung miteinander eingehen, besteht nach Glaube und Lehre der 
Kirche wesentlich in der ausschließlichen und unauflöslichen Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bis 
zum Tod. Eine Ehe ist ihrer Natur nach auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von Nachkom-
menschaft hingeordnet. Die Ehe von Getauften ist von Christus zur Würde eines Sakramentes erhoben (c. 1055). Alle 
Partner, die eine vor Gott und der Kirche gültige Ehe schließen möchten, müssen durch ihr Jawort erklären, dass sie 
keinen Kernbereich der Ehe ausschließen, weder die eheliche Treue noch die Unauflöslichkeit, noch die Hinordnung auf 
das beiderseitige Wohl und auf Nachkommenschaft.

14.   Wollen Sie eine Ehe in diesem Sinne vorbehaltlos  13  miteinander eingehen? ......

15.    Bestätigen Sie, dass Sie nicht durch Drohung, starkes Drängen oder (äußeren 
oder inneren) Zwang zur Heirat beeinflusst werden? ..........................................

16.   Versichern Sie, dass Sie Ihren Partner vor der Eheschließung unterrichten, 
falls bei Ihnen eine Eigenschaft vorliegt, die die Gemeinschaft des ehelichen 
Lebens schwer stören kann? ..............................................................................

17.    Bestätigen Sie, dass Sie die Ehe ohne irgendwelche Bedingungen  
schließen?  14  .........................................................................................................

III. Fragen an den katholischen Partner einer konfessionsverschiedenen Ehe sowie einer Ehe mit einem 
Ungetauften oder mit einem offenkundig vom kath. Glauben Abgefallenen (vgl. cc. 1125; 1086 § 2, 1071 § 2)

18.  a)  Wollen Sie in Ihrer Ehe als katholischer Christ leben und den Glauben bezeugen? ............

  b)  Als katholischer Christ haben Sie die Pflicht, Ihre Kinder in der katholischen Kirche 
taufen zu lassen und im katholischen Glauben zu erziehen. Versprechen Sie, sich nach 
Kräften darum zu bemühen, dieses sittliche Gebot zu erfüllen, soweit das in Ihrer Ehe 
möglich ist?  15  .......................................................................................................................

IV. Unterschriften der Brautleute

19.  Ich bestätige meine Angaben zu den Abschnitten A. und B.

B. Ehehindernisse, Eheverbote, Trauverbote und Ehewille

7.  Jedwede frühere 
 Eheschließung(en)  8  mit wem 
(Name, Geburtsname, Konfession,  Religion) ........

 a)  Nichteinhaltung der kanonischen 
Formpflicht ......................................

 b)  Auflösung durch Tod: Sterbedatum 
Sterbeurkunde vom .................................

 c)  kirchliche Nichtigkeitserklärung/ 
Auflösung durch, am, Aktenzeichen ..........

8. a)  Bestehen natürliche Verpflich-
tungen gegenüber Partnern 
und Kindern aus einer früheren 
 Verbindung?  9  ..................................

 b)  Wird ihre Erfüllung durch die 
 beabsichtigte Heirat gefährdet? ......

9. Gemeinsame Kinder?
 Name, Alter, Konfession, Religion ....................

10.  Ehehindernisse 10  ................................

11.  Konfessionsverschiedenheit  11  ............

12.  Ritusverschiedenheit ..........................

13.  Trauverbote  12  ......................................

Bräutigam Braut

eigener Antrag erforderlich 
(vgl. Anm. 8a)

I. Prüfung

Katholischer Partner

Ort, Datum

Unterschrift des Bräutigams Unterschrift der Braut
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D. Erteilung von Dispens, Erlaubnis, Nihil obstat

C. Bitte um Dispens, Erlaubnis, Nihil obstat

Ort, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

Siegel

Siegel

Siegel

Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten

Unterschrift des Geistlichen

Unterschrift des Pfarrers oder Beauftragten

V. Erklärung

20.  Bei der Eheschließung zwischen zwei Katholiken: die katholischen Partner wurden auf ihre Pflicht hingewiesen, 
in ihrer Ehe als katholische Christen zu leben und ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen und im 
katholischen Glauben zu erziehen.

21.  Die katholischen Partner wurden auf den Empfang der Buße und der Eucharistie im Zusammenhang mit der Ehe-
schließung hingewiesen (c. 1065 § 2). Sie wurden außerdem darüber belehrt, dass noch nicht gefirmte Brautleute 
vor der Eheschließung das Sakrament der Firmung empfangen sollen, wenn es ohne Schwierigkeiten geschehen 
kann (c. 1065 § 1).  16

22.  Wenn einer der Partner nicht katholisch ist: der nichtkatholische Partner ist über Verpflichtung und Versprechen des 
katholischen Partners unterrichtet worden.  17

23. Es wird erbeten  18
 (Zutreffendes ankreuzen)

 a)  Dispens vom Aufgebot
 b)  Dispens vom Ehehindernis der Religionsverschiedenheit
   Dispensgrund: 
 c)  Erlaubnis zu einer Eucharistiefeier  19  bei Eheschließung mit einem ungetauften Partner
 d)  Dispens vom Ehehindernis 
   Dispensgrund: 
 e)   Erlaubnis zur Eheschließung eines konfessionsverschiedenen Paares und ad cautelam Dispens vom Ehe-

hindernis der Religionsverschiedenheit. (Nur zu erbitten, wenn die Voraussetzungen fehlen, unter denen nach 
Nr. 24 b und Anm. 23 der Geistliche selbst die Erlaubnis erteilen kann.)

 f)  Dispens von der kanonischen Eheschließungsform  20

   Dispensgrund (Zutreffendes ankreuzen):

    schwerer, auf andere Weise nicht lösbarer Gewissenskonflikt der Partner
    unüberwindlicher Widerstand des nicht katholischen Partners gegen die kanonische Eheschließung
    Ablehnung der kanonischen Eheschließung seitens der Angehörigen eines Partners
    Gefahr, dass die Partner in kirchlich ungültiger Ehe zusammenleben
    (anderer) Dispensgrund 
   Die Ehe soll begründet werden durch die Ehewillenserklärung
   in der                                                                 -Kirche  21  zu                                                 am

   nach der Ordnung dieser Konfession ohne/mit Beteiligung eines katholischen Geistlichen
   oder
   beim Standesamt (vgl. Anm. 21) in                                                             am

 g)  Trauerlaubnis gemäß c. 1071 § 1 n.                              (vgl. Anm. 12)
 h)  das Nihil obstat  22  wegen 
 i)  Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels (Antrag gemäß Anm. 8a ist beigefügt)

24. Erteilung durch den zuständigen Geistlichen mit allgemeiner Traubefugnis (Zutreffendes ankreuzen)

 a)  Kraft verliehener Befugnis (vgl. Anm. 2) befreie ich hiermit vom Aufgebot.
 b)   Kraft verliehener Befugnis  23  erteile ich hiermit dem o. g. Brautpaar die Erlaubnis zum Abschluss der 

 konfessionsverschiedenen Ehe sowie ad cautelam  24  Dispens vom Ehehindernis der Religionsverschiedenheit.

(Konfession, Name) (PLZ, Ort)

(PLZ, Ort)

(Datum)

(Datum)

58 Kirchliches Amtsblatt 2022 / Stück 3



– 4 –

II. Nach der Trauung

29. Die katholische Trauung hat stattgefunden in der Kirche 

 zu                                                                                                                                                     am 

 Name und Amtsbezeichnung des trauenden Geistlichen 

 Unterschrift des trauenden Geistlichen 

 Trauzeugen:                    1.

                   2. 

30. Die Eheschließung mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform  27  hat stattgefunden

 in der                                                               -Kirche (vgl. Anm. 21) zu                                          am 

 oder
 beim Standesamt (vgl. Anm. 21) in                                                                                                  am 

III. Registrierung

31. Die Eheschließung wurde in die Kirchenbücher eingetragen und/oder weitergemeldet.  28

I. Vor der Trauung

26. Liegt eine Bescheinigung über Zivileheschließung vor?                                ja                             nein  25

27. Traubefugnis gemäß cc. 1109, 1111 (vgl. Anm. 5)

  a) Der trauende Geistliche                                                                                                  besitzt hier Traubefugnis

    als Pfarrer.                                 als allgemein delegiert.

  b) Zur gültigen Assistenz dieser Eheschließung innerhalb der hiesigen Pfarrei delegiere  26  ich hiermit

28. Traulizenz gemäß c. 1115 bei auswärtiger Trauung, aber innerhalb Deutschlands

 Zur erlaubten Assistenz der Eheschließung in  
 erteile ich hiermit dem Brautpaar die erforderliche Traulizenz. Ich erbitte Nachricht über die erfolgte Trauung.

25. Erteilung durch den Ortsordinarius

Ort, Datum

Ort, Datum

PLZ, Ort, Datum

(Name, PLZ, Ort)

(Konfession, Name) (PLZ, Ort)

(PLZ, Ort)

(Datum)

(Datum)

Unterschrift
(Vorname, Familienname, 

Anschrift)

Unterschrift

Siegel

Siegel

Unterschrift des Geistlichen

Unterschrift des Geistlichen

Unterschrift

E. Amtliche Vermerke

  (Für Trauungen im Ausland erfolgt die Trauungsüberweisung über das Generalvikariat/Ordinariat. 
Dem Ehevorbereitungsprotokoll sind vom Pfarramt die Litterae dimissoriae beizufügen; vgl. Anm. 22f.)
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Anmerkungstafel
zum Ehevorbereitungsprotokoll der Deutschen Bischofskonferenz

Mit Nr. sind die Nummern im Ehevorbereitungsprotokoll gemeint,
mit Anm. die Anmerkungen in dieser Anmerkungstafel

 1   Mit Pfarrei ist jede zur Führung von Kirchenbüchern berechtigte Stelle gemeint, z. B. Rektoratspfarrei, Pfarrrektorat, 
Pfarrvikarie, Kuratie, Missio cum cura animarum. Im Ehevorbereitungsprotokoll ist unter dem Begriff Pfarrer auch jeder 
Leiter einer der vorgenannten Stellen zu verstehen.

 2   Form des Aufgebots: Das Aufgebot, d. h. die öffentliche Ankündigung einer beabsichtigten Eheschließung zur Aufdeckung 
eines etwa bestehenden Hindernisses, erfolgt durch Vermeldung im Sonntagsgottesdienst oder durch Aushang unter An-
gabe des Namens, des Vornamens und des Wohnsitzes der beiden Brautleute. Ob Vermeldung oder Aushang, entscheidet 
der Pfarrer.

  Ort des Aufgebots: Das Aufgebot ist in der Pfarrkirche vorzunehmen, in deren Pfarrei der katholische Bräutigam 
und/oder die katholische Braut zurzeit Wohnsitz haben. Liegt der Wohnsitz innerhalb einer Filialgemeinde, kann das 
Aufgebot stattdessen in der Filialkirche erfolgen. Wenn jemand keinen Wohnsitz hat, so dort, wo er zurzeit tatsäch-
lich wohnt. Der für die Vorbereitung der Eheschließung zuständige Pfarrer hat, wenn hiernach das Aufgebot in einer 
auswärtigen Pfarrei vorzunehmen ist, deren Pfarrer um das Aufgebot zu bitten; dieser ist zur alsbaldigen Antwort nur 
verpflichtet, falls beim Aufgebot ein Ehehindernis entdeckt wird.

  Zeit des Aufgebots: Das Aufgebot durch Vermeldung erfolgt an einem einzigen Sonntag durch Ankündigung in allen 
Messen einschließlich der Vorabendmesse. Das Aufgebot durch Aushang erfolgt vom Samstagnachmittag bis zum 
folgenden Montagmorgen.

  Dispens vom Aufgebot: Der für die Vorbereitung der Eheschließung zuständige Geistliche mit allgemeiner Traubefug-
nis hat, sofern nicht begründete Zweifel hinsichtlich des status liber bestehen, die Befugnis, aus gerechtem Grund 
vom Aufgebot zu dispensieren. Die so erteilte Dispens vom Aufgebot ist im Ehevorbereitungsprotokoll unter Nr. 24a 
zu vermerken.

 3   Die Bescheinigung über die Zivileheschließung ist grundsätzlich vor der kirchlichen Trauung vorzulegen (vgl. Nr.  26 
und Anm. 22g und 25). In Ausnahmefällen kann ein Nihil obstat zu einer kirchlichen Trauung bei fehlender Zivilehe-
schließung erteilt werden.

 4   Bei einer gemeinsamen kirchlichen Trauung sind die von den Kirchenleitungen vereinbarten Ritusbücher zu verwen-
den. Fehlt ein vereinbartes Ritusbuch, ist eine gemeinsame Trauungsfeier nur mit Genehmigung des Generalvikariats/
Ordinariats möglich.

 5   Es ist das gegenwärtige Bekenntnis der Partner zu erfragen. Falls jemand erklärt, dass er aus der katholischen 
Kirche ausgetreten sei, muss vermerkt werden, auf welche Weise der Austritt erfolgt ist, z. B. durch zivilrechtliche 
Kirchenaustrittserklärung, durch Abmeldung seitens der Eltern.

  Wenn beide Partner einer Ostkirche angehören, auch wenn beide katholisch (uniert) sind, kann kein Geistlicher der 
Lateinischen Kirche gültig trauen (c. 1109). In solchem Fall ist das Generalvikariat/Ordinariat anzugehen, ob eine be-
sondere Delegation des Priesters der Lateinischen Kirche zur Trauung erfolgen kann.

 6   Es geht hier um den kirchlichen Wohnsitz, der nicht immer mit dem bürgerlichen übereinstimmt. C. 1115: „Die Ehen 
sind in der Pfarrei zu schließen, in der einer der Eheschließenden Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat oder sich seit 
einem Monat ständig aufgehalten hat, oder wenn es sich um Wohnsitzlose handelt, in der Pfarrei, in der sie sich 
gegenwärtig aufhalten; mit Erlaubnis des eigenen Ordinarius oder des eigenen Pfarrers können Ehen anderswo ge-
schlossen werden.“ Wenn die Brautleute die Ehe auswärts schließen möchten, sollte diesem Wunsch durch Über-
weisung entsprochen werden; vgl. Nr. 28 (Traulizenz).

  Ggf. ist zusätzlich zu notieren die Anschrift des Nebenwohnsitzes und/oder des einmonatigen Aufenthaltes vor der 
Trauung, wenn so die Zuständigkeit begründet wird.

  Der Wohnsitz wird nach kirchlichem Recht erworben durch jenen Aufenthalt im Gebiet einer Pfarrei, der entweder mit 
der Absicht verbunden ist, dort ständig zu bleiben, sofern kein Abwanderungsgrund eintritt, oder sich über einen 
Zeitraum von fünf vollen Jahren erstreckt hat (c. 102 § 1). Der Nebenwohnsitz wird erworben durch jenen Aufenthalt 
im Gebiet einer Pfarrei, der entweder mit der Absicht verbunden ist, dort wenigstens drei Monate zu bleiben, sofern 
kein Abwanderungsgrund eintritt, oder der sich tatsächlich auf drei Monate erstreckt hat (c. 102 § 2). Wohnsitz und 
Nebenwohnsitz gehen verloren durch den Wegzug vom Ort mit der Absicht, nicht zurückzukehren, unbeschadet der 
Vorschrift des c. 105 (c. 106).

  Bei katholischen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ist die Dienstanschrift des zuständigen katholischen Mi-
litärpfarramts einzutragen. Dies dient dazu, die Braut oder den Bräutigam dem Jurisdiktionsbereich der katholischen 
Militärseelsorge zuzuordnen, dem alle Soldatinnen und Soldaten im aktiven Dienst der Deutschen Bundeswehr ange-
hören, nicht aber die zivilen Angehörigen der Deutschen Bundeswehr. Ebenso gehört die katholische Braut oder der 
katholische Bräutigam vor der gültigen kirchlichen Trauung nicht zum Jurisdiktionsbereich der katholischen Militär-
seelsorge.

 7   Der Nachweis des Ledigenstandes wird bei katholischen Partnern in der Regel durch Vorlage eines Taufscheines 
(nicht älter als sechs Monate) „zum Zwecke der Eheschließung“ erbracht. Wenn Katholiken einen Taufschein neu-
eren Datums aus zwingendem Grund nicht vorlegen können und wenn es um den Nachweis des Ledigenstandes 
von Nichtkatholiken geht, kann den betreffenden Partnern ein Ledigeneid abgenommen werden. Hinweise auf den 
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Ledigenstand können auch sein: Aufenthalts- und Ledigenbescheinigungen des für den polizeilichen Wohnsitz zu-
ständigen Einwohnermeldeamtes, Auskunft des Standesamtes der Zivilheirat oder Aussagen von glaubwürdigen und 
unverdächtigen Zeugen. Wenn der Pfarrer oder Beauftragte den/die Partner persönlich kennt und keinen Zweifel am 
Ledigenstand hat, kann auf Ledigeneid, Zeugenaussagen und zivile Urkunden verzichtet werden. Bei Zweifeln über 
den Ledigenstand ist beim Generalvikariat/Ordinariat das Nihil obstat einzuholen. 

 8   Relevant sind hier nicht nur katholisch, sondern auch in anderer religiöser, standesamtlicher oder sonstiger traditionel-
ler (z. B. Stammesriten) Form geschlossene Ehen. Wegen möglicher Folgen für die Beurteilung der Ehefähigkeit sind 
zudem gleichgeschlechtliche Zivilehen und Lebenspartnerschaften anzugeben. Für jede weitere Eheschließung ist ein 
gesondertes Blatt anzulegen.

 a)  Wenn die frühere Ehe wegen Nichteinhaltung der kanonischen Formpflicht nichtig ist, muss die Feststellung 
der Nichtigkeit beim Generalvikariat/Ordinariat beantragt werden. Dem Ehevorbereitungsprotokoll sind beizufügen 
der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels (Formular „Antrag auf Feststellung der 
Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels“) sowie die Taufscheine der formpflichtigen Partner.

 b)  Wenn die Ehe durch Tod aufgelöst wurde, ist eine Sterbeurkunde vorzulegen. Wenn keine Sterbeurkunde vor-
gelegt werden kann, ist die Angelegenheit dem Generalvikariat/Ordinariat zur Prüfung vorzulegen; eine staatliche 
Todesfeststellung ist unzureichend, jedoch mit einzusenden.

 c)  Wenn die Ehe kirchlich für nichtig erklärt oder aufgelöst wurde, ist aus der Ehenichtigkeitserklärung bzw. dem 
Eheauflösungsbescheid (ggf. Vollstreckbarkeitsdekret) der Entscheidungstext nebst etwaigen Anlagen in jedem 
Fall dem Generalvikariat/Ordinariat zur Überprüfung etwaiger in den Dokumenten ausgesprochener Eheverbote 
und zur Erteilung des Nihil obstat vorzulegen.

  Wenn die Nichtigkeit oder die Auflösung der Ehe aus den in a-c genannten Gründen nicht feststeht, ist eine kirchliche 
Trauung nicht möglich. Unter Umständen wäre zu klären, ob ein kirchliches Ehenichtigkeits- oder Eheauflösungs-
verfahren eingeleitet werden kann.

 9   Natürliche Verpflichtungen gehen ggf. über die Regelungen im Scheidungsurteil und ergänzende bürgerliche Ent-
scheidungen und Vereinbarungen hinaus, umfassen aber normalerweise diese. Auch an nichteheliche Kinder ist zu 
denken. Wenn bei der Ehevorbereitung festgestellt wird, dass die Erfüllung der rechtlichen oder moralischen Verpflich-
tungen gegenüber Partner oder Kindern aus einer früheren Verbindung durch die beabsichtigte Heirat nicht gefährdet 
wird, gilt die in c. 1071 § 1 n. 3 geforderte Trauerlaubnis als erteilt, andernfalls ist die Angelegenheit dem Generalvika-
riat/Ordinariat vorzulegen (vgl. Anm. 12c).

 10   Der Pfarrer oder Beauftragte ist verpflichtet zu prüfen, ob eines oder mehrere der folgenden Ehehindernisse vorliegen. 
Liegt ein Ehehindernis vor, von dem dispensiert werden kann, ist unter Angabe der Dispensgründe Dispens beim 
Generalvikariat/Ordinariat einzuholen.

 Ehehindernisse:
 a)  Fehlen des Mindestalters (c. 1083);
 b)  Unfähigkeit zum ehelichen Akt, nur sofern dauernd und sicher vorliegend (c. 1084); im Zweifelsfalle darf die Ehe-

schließung nicht verhindert werden (c. 1084 § 2);
 c) bestehendes Eheband (c. 1085), vgl. Anm. 8;
 d) Religionsverschiedenheit (c. 1086), vgl. Anm. 24;
 e) Weihe (c. 1087);
 f) ewiges Gelübde im Ordensinstitut (c. 1088);
 g) Frauenraub (c. 1089);
 h) Gattenmord (c. 1090);
 i)  Blutsverwandtschaft (cc. 1091 und 108 – gerade Linie; Seitenlinie bis zum 4. Grad einschließlich, z. B. Cousin – 

Cousine; Grad und Linie angeben, Stammbaum beifügen);
 j)  Schwägerschaft (cc. 1092 und 109 – nur in gerader Linie, z. B. Schwiegervater – Schwiegertochter; Stiefvater – 

Stieftochter);
 k) öffentliche Ehrbarkeit (Quasi-Schwägerschaft, c. 1093 – nur in gerader Linie);
 l)  gesetzliche Verwandtschaft aufgrund von Adoption (cc. 1094 und 110); durch die vorausgehende standesamtliche 

Eheschließung wird in Deutschland das Adoptivverhältnis aufgehoben; es liegt dann auch kirchlich das Ehehinder-
nis nicht mehr vor.

  11   Eine konfessionsverschiedene Ehe liegt nach c. 1124 dann vor,
  wenn ein Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung katholisch ist, d. h. in der katholischen Kirche getauft oder nach 

der Taufe in sie aufgenommen worden ist, der andere Partner getauft ist, aber einer Kirche oder kirchlichen Gemein-
schaft zugezählt wird, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche steht (Orthodoxe, Anglikaner, Alt-
katholiken, Angehörige der Kirchen der Reformation, der Freikirchen u. Ä.);

  als nicht katholisch getaufter Partner im Sinne der Konfessionsverschiedenheit gilt jemand, der in einer Kirche oder 
kirchlichen Gemeinschaft getauft wurde, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche steht, auch 
dann, wenn er sich von seiner Kirche bzw. kirchlichen Gemeinschaft getrennt hat, ohne in die katholische Kirche auf-
genommen worden zu sein.

  12   Der Pfarrer oder Beauftragte ist verpflichtet zu prüfen, ob eines oder mehrere der folgenden Trauverbote vorliegen. 
Liegt ein Trauverbot vor, ist, außer in Notfällen, die Trauerlaubnis beim Generalvikariat/Ordinariat einzuholen.

 Trauverbote nach c. 1071 § 1:
 a) bei Wohnsitzlosen (n. 1);
 b) bei Partnern, deren Ehe nach staatlichem Gesetz nicht anerkannt oder nicht geschlossen werden kann (n. 2);
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 c)  bei Partnern, die aus einer früheren Verbindung natürliche Verpflichtungen gegenüber dem Partner oder den Kin-
dern haben (n. 3), vgl. Anm. 9;

 d)  bei einem Katholiken, der offenkundig vom Glauben abgefallen (n. 4) oder mit einer kirchlichen Beugestrafe be-
haftet ist (n. 5), z. B. durch Kirchenaustritt;

 e) bei einem Minderjährigen (unter 18 Jahren, c. 97 § 1) ohne Wissen oder gegen den Willen der Eltern (n. 6);
 f) bei der Mitwirkung eines Stellvertreters gemäß c. 1105 (n. 7).

  13   Falls ein Vorbehalt vorliegen könnte und somit der Ehewille nicht gesichert scheint, ist die Angelegenheit mit Erläute-
rungen dem Generalvikariat/Ordinariat zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen.

  14   Sollte eine Bedingung gemacht werden, ist die Angelegenheit dem Generalvikariat/Ordinariat vorzulegen; die Art der 
Bedingung ist genau zu umschreiben.

  15   Der katholische Christ ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, seinen als wahr erkannten Glauben und die Zuge-
hörigkeit zu seiner Kirche auch denen zu vermitteln, für die er verantwortlich ist, nämlich seinen Kindern. Da aber die 
Erziehung der Kinder immer Sache beider Eltern ist und keiner der Partner zu einem Handeln gegen sein Gewissen 
veranlasst werden darf, besteht diese Verpflichtung darin, das in der konkreten Situation nach bestem Wissen und 
Gewissen Mögliche zu tun.

  Der Katholik kann die Taufe und Erziehung seiner Kinder in einer nichtkatholischen Kirche nur dann zulassen, wenn 
trotz ernsten Bemühens eine katholische Erziehung nicht erreicht werden kann.

  Der Ehepartner, der Taufe und Erziehung seiner Kinder in der anderen Konfession zulässt, darf sich nicht von der reli-
giösen Erziehung ausschließen. Das lebendige religiöse Leben beider Ehepartner ist notwendig für die Erziehung der 
Kinder. Wenn die Kinder in der nichtkatholischen Kirche getauft und erzogen werden, beinhaltet das Versprechen, das 
der katholische Partner ablegt, u. a.,

 – dass er die christliche Gestaltung des Ehe- und Familienlebens aktiv mittragen will;
 – dass er die religiöse Erziehung der Kinder fördert;
 – dass er durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den katholischen Glauben nahebringt;
 –  dass er durch religiöse Fortbildung seinen Glauben vertieft, um mit seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubens-

gespräch führen und die Fragen der Kinder beantworten zu können;
 –  dass er mit seiner Familie das Gebet, insbesondere um die Gnade der Einheit im Glauben, pflegt entsprechend 

dem Testament des Herrn, „dass alle eins seien“.
  Bei religionsverschiedenen Brautleuten: Wenn die Kinder nicht getauft und katholisch erzogen werden, beinhaltet das 

Versprechen, das der katholische Partner ablegt, u. a.,
 – dass er durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den katholischen Glauben nahebringt;
 –  dass er durch religiöse Fortbildung seinen Glauben vertieft, um mit seinem Ehepartner ein fruchtbares Glaubens-

gespräch führen und die Fragen der Kinder beantworten zu können.

  16   Die Zulassung zur Eheschließung darf nicht vom Empfang der genannten Sakramente abhängig gemacht werden.

  17   Die Unterrichtung des nichtkatholischen Partners über Verpflichtung und Versprechen des katholischen Partners er-
folgt meist dadurch, dass der Nichtkatholik bei der Belehrung und bei der Beantwortung der Frage 18 zugegen ist.

  18   Wenn vor einer Trauung aus einem Grund, z. B. wegen Formdispens, das Generalvikariat/Ordinariat anzugehen ist, 
entscheidet dieses über alle Dispensen usw., also auch in jenen Punkten, über die sonst der Geistliche mit allgemei-
ner Traubefugnis selbst entscheiden könnte.

  19   Bei einer Eheschließung mit einem ungetauften Partner soll die kirchliche Trauung in einem Wortgottesdienst erfolgen. 
Falls ausnahmsweise eine Eucharistiefeier gewünscht wird, ist dies beim Generalvikariat/Ordinariat eigens zu bean-
tragen.

  20   Von der kanonischen Eheschließungsform kann der Ortsordinarius bei einer Eheschließung mit einem nichtkatholi-
schen Partner aus schwerwiegenden Gründen Dispens erteilen (c. 1127 § 2). Für die Erteilung der Dispens von der 
kanonischen Eheschließungsform ist der Ortsordinarius des Wohnsitzes des katholischen Partners zuständig. Soll 
die Eheschließung mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform nicht in der Diözese stattfinden, die für die 
Dispenserteilung zuständig ist, hat der für die Dispenserteilung zuständige Ortsordinarius, bevor er die Dispens er-
teilt, den Ortsordinarius des Eheschließungsortes gemäß c. 1127 § 2 zu konsultieren. Deswegen ist der Dispensantrag 
frühzeitig einzureichen. Die Konsultation des Ortsordinarius des Eheschließungsortes erfolgt jeweils durch das (Erz-)
Bischöfliche Ordinariat/Generalvikariat.

  Bei der Beantragung der Dispens ist stets der Dispensgrund anzugeben. Von den beispielhaft angeführten, als 
schwerwiegend anerkannten Dispensgründen ist der im Einzelfall zutreffende Dispensgrund anzukreuzen. Es können 
auch mehrere Dispensgründe, wenn sie zutreffen, angekreuzt werden. Trifft keiner der beispielhaft angeführten Dis-
pensgründe zu, dann ist in der Leerzeile anzugeben, warum im anstehenden Fall Dispens von der kanonischen Ehe-
schließungsform erbeten wird. Ob in diesem Fall der angegebene Grund als schwerwiegend im Sinne des c. 1127 § 2 
anerkannt wird, entscheidet der Ortsordinarius.

  21   Falls Dispens erteilt wird, ist es wichtig festzuhalten, welcher Ehewillenserklärung die Brautleute ehebegründende 
Wirkung zumessen, der Ehewillenserklärung auf dem Standesamt oder in der nichtkatholischen Kirche. Dabei ist das 
unterschiedliche Verständnis der Kirchen von der kirchlichen Trauung zu berücksichtigen. Die entsprechenden Rubri-
ken unter Nr. 23f und 30 sind deshalb alternativ gemeint, sodass bei Nr. 23 und Nr. 30 nur entweder das Standesamt 
oder die nichtkatholische Kirche eingetragen wird. Ist die nichtkatholische Kirche anzugeben, so werden die Daten 
zur Zivileheschließung nur einmal, nämlich auf S. 1 oben (vor A), eingetragen.

  Wird die Dispens von der Formpflicht nach der standesamtlichen Eheschließung und vor der nichtkatholischen kirch-
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lichen Trauung erbeten, sind die Brautleute ausdrücklich zu befragen, ob sie die vorausgegangene Zivileheschließung 
oder die geplante nichtkatholische Trauung als ehebegründend ansehen. Wird die bereits erfolgte Zivileheschließung 
als ehebegründend angegeben, soll der Pfarrer oder Beauftragte bemüht sein, das Paar doch zu der Intention zu be-
wegen, dass mit der kirchlichen Trauung ihre Ehe auch kirchlich gültig wird. Sollte diese Intention beider nicht erreicht 
werden, kann nur eine sanatio in radice erbeten werden (eigenes Formular).

  22  Das Nihil obstat ist erforderlich bei folgenden Tatbeständen:
 a)  bei der Wiederverheiratung Geschiedener aus einer kirchlich für nichtig erklärten oder aufgelösten Ehe, vgl. Anm. 8;
 b)  bei fehlenden vorgeschriebenen Urkunden (z. B. fehlende Sterbeurkunde bzw. nur bürgerliche Todeserklärung, 

Fehlen jeglichen Taufnachweises);
 c)  bei bedingter Eheschließung oder bei Zweifeln am Ehewillen oder Ledigenstand, vgl. Anm. 7 und 14;
 d)  bei längerem Aufenthalt (mehr als ein Jahr) eines Partners im Ausland seit dem heiratsfähigen Alter (Mann: 16 Jah-

re, Frau: 14 Jahre);
 e)  bei der Eheschließung mit einem Katholiken einer unierten Ostkirche;
 f)  bei vorgesehener Eheschließung im Ausland (Beglaubigung kirchlicher Dokumente, besonders der Litterae dimis-

soriae).
 g)  Auch wenn der staatliche Gesetzgeber die kirchliche Trauung ohne vorhergehende Zivileheschließung zulässt, wird 

vonseiten der Kirche grundsätzlich daran festgehalten, dass vor einer kirchlichen Trauung eine Zivilehe geschlos-
sen werden soll; die kirchliche Trauung bei fehlender Zivileheschließung soll die Ausnahme bleiben und bedarf des 
Nihil obstat durch den Ortsordinarius (vgl. Nr. 23 und 25). Die Brautleute müssen bestätigen, dass sie die kirchliche 
Trauung erbitten im Bewusstsein, dass diese keine rechtlichen Wirkungen im staatlichen Bereich entfaltet. Sie 
müssen versprechen, alle Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, die sie mit der kirchlichen Trauung übernehmen; dazu 
gehört insbesondere auch die materielle Fürsorge für den Ehepartner und für aus der Ehe hervorgehende Kinder. 
Die Brautleute sollen die Gründe angeben, warum sie eine standesamtliche Eheschließung nicht wollen.

  23   Die Befugnis, zum Abschluss einer konfessionsverschiedenen Ehe die Erlaubnis zu erteilen, hat jeder Geistliche mit 
allgemeiner Traubefugnis, es sei denn, dass

 a)  der katholische Partner die von ihm geforderten Erklärungen und Versprechen nicht oder nicht ernsthaft gegeben 
hat;

 b)  der nichtkatholische Partner über Versprechen und Verpflichtung des katholischen Partners nicht unterrichtet ist 
(vgl. Anm. 17);

 c)  der nichtkatholische Partner am Traugespräch nicht teilgenommen hat;
 d)  Dispens von der kanonischen Eheschließungsform erbeten wird (vgl. Anm. 20 und 21);
 e)  ein Katholik einen Angehörigen einer nichtkatholischen Ostkirche heiraten will (vgl. Anm. 11);
 f)  der Ortsordinarius aus einem anderen Grund anzugehen ist (vgl. Anm. 7, 9, 10, 12 und 18);
 g)  sonstige Schwierigkeiten vorliegen.
 In allen vorgenannten Fällen sind sämtliche Unterlagen dem Generalvikariat/Ordinariat zur Entscheidung vorzulegen.

  24   Ad cautelam kann ein Geistlicher mit allgemeiner Traubefugnis Dispens vom Hindernis der Religionsverschiedenheit 
nicht erteilen, wenn ein Partner mit Sicherheit nicht gültig getauft ist; in diesem Fall kann die Dispens nur vom Orts-
ordinarius gegeben werden.

  25   Grundsätzlich soll vor der kirchlichen Trauung die Zivileheschließung erfolgen. In der Nr. 26 des Ehevorbereitungspro-
tokolls ist zu vermerken, ob diese Bescheinigung (z. B. Stammbuch der Familie) vorgelegt wurde. Wenn die Brautleute 
vor der kirchlichen Trauung keine Bescheinigung über die Zivileheschließung vorlegen, sind sie gehalten, um das Nihil 
obstat zu einer kirchlichen Trauung bei fehlender Zivileheschließung nachzusuchen (Nr. 23, Anm. 3 und 22g).

  26  Blankodelegationen sind ungültig (c. 1111 § 2).

  27   Die mit Dispens von der kanonischen Eheschließungsform zivil oder nichtkatholisch-kirchlich geschlossene Ehe ist 
auch im Ehebuch der bischöflichen Kurie einzutragen (c. 1121 § 3). Deshalb ist in diesem Fall die Eheschließung dem 
Generalvikariat/Ordinariat mitzuteilen, das die Formdispens gegeben hat. 

  28   Weitermeldung ist z. B. erforderlich, wenn eine Eintragung in einer anderen Pfarrei oder in einem gemeinsamen Mat-
rikelamt zu erfolgen hat. Bei ziviler bzw. nichtkatholisch-kirchlicher Eheschließung nach Dispens von der kanonischen 
Formpflicht hat derjenige, der das Ehevorbereitungsprotokoll aufgenommen hat, die Heiratsbescheinigung von dem 
Ehepaar zu verlangen bzw. selbst zu besorgen; er ist auch für die Benachrichtigung der Pfarrämter usw. zuständig.  
Die Eintragung mit laufender Nummer in das Ehebuch erfolgt im bisherigen Wohnpfarramt (vgl. Anm. 6) des katho-
lischen Partners; dort wird auch das Ehevorbereitungsprotokoll samt der Heiratsbescheinigung aufbewahrt. Ist die 
zivile bzw. nichtkatholisch-kirchliche Heiratsbescheinigung nicht zu erhalten, ist wenigstens die Dispens von der ka-
nonischen Formpflicht mit Datum und Aktenzeichen des Generalvikariats/Ordinariats im Taufbuch des katholischen 
Partners zu vermerken. 

 Für alle Weitermeldungen ist das Formular „Mitteilung über eine Eheschließung“ zu verwenden.

Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am 25. Februar 2021
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Dokumente des Erzbischofs

Nr. 48. Beschlüsse der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 16. De-
zember 2021

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes hat die nach-
folgenden Beschlüsse gefasst:

I. Corona-Sonderzahlung Anlagen 21 und 21a zu  
den AVR

1.   Änderung der Anlage 21 zu den AVR

In Anlage 21 zu den AVR wird ein neuer § 3a mit fol-
gendem Wortlaut eingefügt: 

„§ 3a Corona-Sonderzahlung  
  Für die Corona-Sonderzahlung gelten die für vergleich-
bare Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes gelten-
den Regelungen.“

2. Änderung der Anlage 21a zu den AVR

In Anlage 21a AVR wird ein neuer § 7 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

„§ 7 Corona-Sonderzahlung  
(1) Mitarbeiter dieser Anlage erhalten die Corona-Sonder-
zahlung spätestens mit der Vergütung des Monats März 
2022 ausgezahlt, wenn ihr Dienstverhältnis am 29. No-
vember 2021 bestand und an mindestens einem Tag zwi-
schen dem 1. Januar 2021 und dem 29. November 2021 
Anspruch auf Dienstbezüge bestanden hat.

Anmerkungen zu Absatz 1: 

1. 1Die einmalige Corona-Sonderzahlung wird zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. 2Es 
handelt sich um eine Beihilfe bzw. Unterstützung des 
Dienstgebers zur Abmilderung der zusätzlichen Belas-
tung durch die Corona-Krise im Sinne des §  3 Num-
mer 11a des Einkommensteuergesetzes, sofern die Aus-
zahlung der Corona-Sonderzahlung im dort definierten 
Zeitraum erfolgt. 

2. 1Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne des Absat-
zes 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus 
Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Absatz b der Anla-
ge 1 i. V. m. Abschnitt XII Absatz a Satz 2 und Satz 3 der 
Anlage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 3 Absatz 2 
Satz 2 der Anlage 5 und der Anspruch auf Krankengeld-
zuschuss aus Abschnitt XII Absatz c Satz 1 der Anlage 1, 
auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen des 
Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 2Einem Anspruch 
auf Dienstbezüge gleichgestellt ist der Bezug von Kran-
kengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzli-
cher Leistungen und der Bezug von Mutterschaftsgeld 
nach § 19 MuSchG oder § 24i SGB V. 

3. Die Corona-Sonderzahlung ist kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt. 

 (2) 1Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt 
1.300 Euro. 2Abschnitt IIa der  Anlage 1 gilt entspre-
chend. 3Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse  am 
29. November 2021.

(3) Die Corona-Sonderzahlung ist bei der Bemessung 
sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen. 

(4) Sollte im Jahr 2021 bereits freiwillig eine Corona-
Einmalzahlung ausgezahlt worden sein, kann eine Ver-
rechnung mit der Corona-Sonderzahlung erfolgen.“

3. Inkrafttreten 

Die Änderungen treten zum 1. Dezember 2021 in Kraft.

II. Anpassung Verweise auf Anlage 7 in den  
Anlagen 31 bis 33 sowie in Anlage 8 VersO B  

zu den AVR

1. Anpassung der Verweise auf die Anlage 7 in den 
Anlagen 31 bis 33 zu den AVR:

a. Änderung der Anmerkung zu §  13 Abs. 2 der  
Anlage 31 zu den AVR:

In Anmerkung zu §  13 Abs. 2 der Anlage 31 zu den 
AVR werden nach dem Wort „Praktikum“ die Worte „oder 
berufspraktischer Ausbildungsteil“ eingefügt und die 
Worte „Abschnitt D“ durch die Worte „Abschnitt H des 
Teils II i. V. m. Teil III.“ ersetzt.

b. Änderung der Anmerkung zu §  13 Abs. 2 der  
Anlage 32 zu den AVR:

In Anmerkung zu §  13 Abs. 2 der Anlage 32 zu den 
AVR werden nach dem Wort „Praktikum“ die Worte „oder 
berufspraktischer Ausbildungsteil“ eingefügt und die 
Worte „Abschnitt D“ durch die Worte „Abschnitt H des 
Teils II i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

c. Änderung der Anmerkung zu § 11 Abs. 2 Satz 3 der 
Anlage 33 zu den AVR:

 In Anmerkung zu § 11 Abs. 2 Satz 3 der Anlage 33 zu 
den AVR werden nach dem Wort „Praktikum“ die Worte 
„oder berufspraktischer Ausbildungsteil“ eingefügt und 
die Worte „Abschnitt D“ durch die Worte „Abschnitt H 
des Teils II i. V. m. Teil III.“ ersetzt.

d. Inkrafttreten

Die Änderungen nach den Buchstaben a bis c treten 
am 1. August 2021 in Kraft.

2. Anpassung der Verweise auf die Anlage 7 zu den 
AVR in Anlage 8 VersO B zu den AVR: 

a. VersO B der Anlage 8 zu den AVR wird in § 1 Abs. 1 
und in § 10 jeweils um die folgende Anmerkung ergänzt:

„Anmerkung:

Der Verweis auf die Buchstaben A, B und E der Anla-
ge 7 bezieht sich auf die am 20. September 2018 gelten-
de Fassung der Anlage 7 zu den AVR. Die genannten Re-
gelungen der VersO B gelten auch, soweit auf ein solches 
Ausbildungsverhältnis nach dem 1. April 2022 die Rege-
lungen der ab 1. August 2021 geltenden Fassung der An-
lage 7 Anwendung finden.“

b. Inkrafttreten

Diese Anmerkung tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

64 Kirchliches Amtsblatt 2022 / Stück 3



Die vorstehenden Änderungen der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes setze ich 
hiermit für das Erzbistum in Kraft.

Paderborn, 09.03.2022

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 1318.20/9/1-2022

Nr. 49.  Beschluss der Regionalkommission NRW 
vom 14. Januar 2022 (Anlage 21a)

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen be-
schließt:

I. Übernahme des beschlossenen mittleren Wertes zur 
Corona-Sonderzahlung

Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission vom 16. Dezember 2021 zur 
Corona-Sonderzahlung, Änderung in Anlage 21a zu den 
AVR wird mit der Maßgabe übernommen, dass der dort 
beschlossene mittlere Wert zur Höhe der Corona-Son-
derzahlung als Wert der Corona-Sonderzahlung für den 
Bereich der Regionalkommission NRW festgesetzt wird.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 14.01.2022 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen der Regionalkommissi-
on des Deutschen Caritasverbandes setze ich hiermit für 
das Erzbistum in Kraft.

Paderborn, 9. März 2022

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/9/2-2022

Nr. 50. Beschluss der Regionalkommission NRW 
vom 14. Januar 2022 (Anlage 7)

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen be-
schließt:

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen be-
schließt zur Anpassung der Verweise Abschnitt J (NRW) 
der Anlage 7 AVR in der Fassung der mit Beschluss der 
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen vom 05.11. 
2021 erfolgten Überführung des Abschnittes F der bis 
31.07.2021 geltenden Fassung der Anlage 7 AVR:

1. Anpassung des § 3 des Abschnittes J (NRW)

§ 3 des Abschnittes J (NRW) wird bei Beibehaltung der 
Bezeichnung wie folgt neu gefasst:

„Im Übrigen finden die Regelungen des §  1 Abs. 2 
Satz 1 und des § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II., des § 4 

Abschnitt I Teil II. und der §§ 2, 4 Abs. 1, 10, 11, 17 Abs. 1 
und 17 Abs. 2 Teil I. der Anlage 7 zu den AVR entspre-
chende Anwendung mit der Maßgabe, dass hinsichtlich 
der Dauer und Lage der Praktikumszeit in der Kooperati-
onsvereinbarung getroffene Bestimmungen vorgehen.“

2. Anpassung des § 4 Satz 3 des Abschnittes J (NRW)

§ 4 Satz 3 des Abschnittes J (NRW) wird wie folgt neu 
gefasst:

„Für Praktikanten in der Ausbildung zum Erzieher, de-
ren Ausbildungsverhältnisse bis zum 31. Dezember 2018 
begonnen wurden, gilt diese Regelung; für Praktikanten 
in der Ausbildung zum Erzieher, deren Ausbildungsver-
hältnisse ab dem 1. Januar 2019 begonnen wurden, gilt 
ab 1. Januar 2019 die Schüler-Regelung in Abschnitt G 
der Anlage 7 AVR in der bis zum 31.07.2021 geltenden 
Fassung und ab 01.08.2021 des Abschnittes D der Anla-
ge 7 AVR in der ab 01.08.2021 geltenden Fassung.“

3. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen der Regionalkommissi-
on des Deutschen Caritasverbandes setze ich hiermit für 
das Erzbistum in Kraft.

Paderborn, 9. März 2022

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/9/2-2022

Nr. 51.  Änderungen in der Caritas-Werkstätten-Mit-
wirkungsordnung

I. Die Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung in der 
Fassung vom 1. Januar 2017 wird mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2022 wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 2 Satz 3 CWMO werden nach dem Wort 
„unterschreiben“ die Wörter „oder in elektronischer Form 
niederzulegen und von dem Vorsitzenden oder der Vor-
sitzenden mit seiner oder ihrer qualifizierten elektroni-
schen Signatur zu versehen“ eingefügt.

2. § 8 Abs. 1 CWMO wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Betreuerbeirat“ 
ein Komma und die Wörter „die Frauenbeauftragte“ ein-
gefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Werkstattrat“ ein 
Komma und die Wörter „die Frauenbeauftragte“ einge-
fügt. 

3. § 33 CWMO wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird folgender neuer Satz 5 eingefügt: 
„5Sie finden als Präsenzsitzung statt.“ 

b)  Es werden die folgenden neuen Absätze 1a und 1b 
eingefügt:

„(1a) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 5 kann die Teil-
nahme an einer Sitzung des Werkstattrats mittels Video- 
und Telefonkonferenz erfolgen, wenn 
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1. die Voraussetzungen für eine solche Teilnahme in 
der Geschäftsordnung unter Sicherung des Vorrangs der 
Präsenzsitzung festgelegt sind, 

2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder des 
Werkstattrats binnen einer von dem Vorsitzenden oder 
der Vorsitzenden zu bestimmenden Frist diesem oder 
dieser gegenüber widerspricht und 

3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung 
keine Kenntnis nehmen können. 

2Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. 

(1b) Erfolgt die Sitzung des Werkstattrats mit der zu-
sätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels Video- und 
Telefonkonferenz, gilt auch eine Teilnahme vor Ort als er-
forderlich.“

c) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§  39 
Absatz 3) und, wenn und soweit er es für erforderlich hält, 
ein Mitglied der Mitarbeitervertretung, eine Schreibkraft 
oder einen Vertreter oder eine Vertreterin eines Behinder-
tenverbandes im Sinne des § 8 Absatz 1 oder sonstige 
Dritte zu seinen Sitzungen hinzuziehen.“

4. In § 34 Abs. 1 CWMO wird folgender neuer Satz 2 
eingefügt, und der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3: „2Mit-
glieder des Werkstattrats, die mittels Video- und Telefon-
konferenz an der Beschlussfassung teilnehmen, gelten 
als anwesend.“ 

5. In § 35 Abs. 1 CWMO werden folgende neue Sät-
ze 3 und 4 eingefügt: 

„3Nimmt ein Mitglied des Werkstattrats mittels Video- 
und Telefonkonferenz an der Sitzung teil, so hat es seine 
Teilnahme gegenüber dem Vorsitzenden oder der Vorsit-
zenden in Textform zu bestätigen. 4Die Bestätigung ist 
der Niederschrift beizufügen.“

6. In § 37 Abs. 4 Satz 1 CWMO werden nach den Wör-
tern „Absatz 3“ die Worte „Satz 1“ eingefügt. 

7. In § 39 Abs. 1 CWMO werden in Satz 2 das Wort 
„Bundes-,“ und das nachfolgende Komma gestrichen. 

8. In § 41 CWMO wird folgender neuer Satz 3 einge-
fügt: 

„3Die Änderungen in den §§ 6 Abs. 2 Satz 3, 8 Abs. 1 
Satz 1 und Satz 2, 33 Abs. 1 Satz 5, Abs. 1a, Abs. 1b und 
Abs. 2 Satz 1, 34 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3, 35 Abs. 1 
Satz 3, 37 Abs. 4 Satz 1 und 39 Abs. 1 Satz 2 treten am 
1. Januar 2022 rückwirkend in Kraft.“ 

II. Die vorstehenden Änderungen treten rückwirkend 
zum 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die vorstehenden Änderungen setze ich hiermit für das 
Erzbistum Paderborn in Kraft.

Paderborn, 9. März 2022

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz: 5.102/4112/563/1-2022

Nr. 52.  Diözesangesetz über die Gewährung einer 
einmaligen Corona-Sonderzahlung aus An-
lass der COVID-19-Pandemie für die Priester 
im aktiven Dienst und Diakone im Priesterse-
minar im Erzbistum Paderborn

§ 1 Geltungsbereich

Dieses Diözesangesetz regelt die Gewährung einer 
einmaligen Sonderzahlung zur Abmilderung der zusätzli-
chen Belastung durch die COVID-19-Pandemie (Corona-
Sonderzahlung) für die

1. Priester im aktiven Dienst im Erzbistum Paderborn 
und

2.  Diakone im Priesterseminar Paderborn.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Gel-
tungsbereichs ist der 29. November 2021.

§ 2 Voraussetzungen für die Entstehung des Anspruchs

(1) Berechtigte nach §  1 Satz 1 Nummer 1 (Priester) 
erhalten eine Corona-Sonderzahlung, wenn

1. das Dienstverhältnis am 29. November 2021 be-
standen hat und

2. sie in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. No-
vember 2021 mindestens an einem Tag Anspruch auf Be-
soldung nach den Regelungen der Priesterbesoldungs- 
und -versorgungsordnung des Erzbistums Paderborn 
oder einer anderen Ordnung oder Regelung, die in we-
sentlichen Teilen auf die Priesterbesoldungs- und -ver-
sorgungsordnung des Erzbistums Paderborn verweist, 
hatten.

Ausgenommen sind Priester, die

1. als Professoren an der Theologischen Fakultät Pa-
derborn tätig sind oder

2. deren Besoldung am 29. November 2021 nach 
§ 30a Abs. 1 oder 3 der Priesterbesoldungs- und -versor-
gungsordnung gekürzt wurde.

(2) Berechtigte nach § 1 Satz 1 Nummer 3 (Diakone) 
erhalten eine Corona-Sonderzahlung, wenn

1. sie am 29. November 2021 Priesteramtskandidaten 
im Sinne der Ordnung der Unterhaltsleistungen für Pries-
teramtskandidaten im Erzbistum Paderborn waren,

2. sie an diesem Tag bereits die Diakonenweihe emp-
fangen hatten und

3. sie in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. No-
vember 2021 mindestens an einem Tag Anspruch auf 
Unterhaltsleistungen nach der Ordnung der Unterhalts-
leistungen für Priesteramtskandidaten im Erzbistum Pa-
derborn hatten.

(3) Der Anspruch auf Gewährung der Corona-Sonder-
zahlung richtet sich gegen den Rechtsträger, gegen den 
der Berechtigte zum Stichtag 29. November 2021 An-
spruch auf Besoldung oder Unterhaltsleistungen hatte.

§ 3 Höhe der Corona-Sonderzahlung

Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt

1. für Priester 1.170,00 Euro und

2. für Diakone 585,00 Euro.

Priestern, die mit einem Tätigkeitsumfang von weniger 
als 100 % eingesetzt sind, wird die Corona-Sonderzah-
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lung anteilig entsprechend dem tatsächlichen Tätigkeits-
umfang gewährt. Maßgebend sind jeweils die Verhältnis-
se am 29. November 2021.

§ 4 Auszahlung

Die Corona-Sonderzahlung ist den Berechtigten spä-
testens bis zum 31. März 2022 auszuzahlen. Erfolgt die 
Auszahlung nicht bis zu dem genannten Datum, sind die 
Beträge an die Berechtigten in der jeweils zustehenden 
Höhe netto zu leisten.

§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Diözesangesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 
außer Kraft.

Paderborn, den 15.02.2022

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5.104/1351/2/2-2022

Nr. 53. Gesetz zur Änderung der Ordnung für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Er-
wachsener durch Kleriker und sonstige Be-
schäftigte im kirchlichen Dienst

Artikel 1

Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst vom 25. November 2019 (KA 2019, 
Nr. 130) wird wie folgt geändert:

§ 1

Der Titel wird neu gefasst und lautet: „Ordnung für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker 
und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst (Inter-
ventionsordnung)“.

§ 2

In Nr. 1 Abs. 4 wird der Passus „30. Juni 2021“ ersetzt 
durch „30. Juni 2023“.

§ 3

In Nr. 2 wird der lit. b) neu gefasst und lautet: „auf 
Handlungen nach can. 1398 § 1 CIC in Verbindung mit 
Art. 6 § 1 SST7, nach can. 1398 § 2 CIC, nach can. 1385 
CIC in Verbindung mit Art. 4 §  1 n. 4 SST wie auch nach 
Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 1384  CIC, so-
weit sie an Minderjährigen oder an Personen, deren Ver-
nunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, begangen 
werden,“.

§ 4

Fußnote 11 (zu Nr. 28) wird neu gefasst und lautet: 
„Vgl. auch  Art. 4 § 2 SST; can. 1386 CIC in Verbindung 
mit Art. 4 § 1 n. 5 SST.“

§ 5

Nr. 38 wird neu gefasst und lautet: „Gemäß Art. 10 § 1 
SST hat der Ordinarius oder Hierarch nach Abschluss der 
Voruntersuchung und unabhängig von ihrem Ergebnis 
die Pflicht, schnellstmöglich eine beglaubigte Kopie der 
entsprechenden Akten an die Kongregation für die Glau-
benslehre zu senden. Diese Information geschieht unter 
Verwendung eines Formblattes der Kongregation, unter 
Übersendung einer Kopie der Voruntersuchungsakten 
und unter Beifügung eines Votums des Ordinarius sowie 
einer Stellungnahme des Beschuldigten. Allein Sache der 
Kongregation ist es zu entscheiden, wie weiter vorzuge-
hen ist: ob sie gegebenenfalls die Verjährung aufhebt 
(Art. 8 § 3 SST), ob sie die Sache an sich zieht (vgl. Art. 10 
§ 1 SST), ob die Entscheidung mittels eines gerichtlichen 
(vgl. Art. 12-18 SST) oder eines außergerichtlichen Straf-
verfahrens auf dem Verwaltungswege (vgl. Art. 19-25 SST) 
getroffen werden soll (Art. 9 § 3 SST).“

§ 6

Nach Nr. 39 wird folgende Nr. 39a eingefügt: 

„39a. Richtet sich der Vorwurf gegen einen anderen 
Gläubigen, der in der Kirche eine Würde bekleidet oder 
ein Amt oder eine Funktion ausübt, ist zusätzlich zu den 
in erster Linie zu ergreifenden Maßnahmen gemäß Nr. 40 
und Nr. 50 eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ge-
mäß can. 1717 § 1 CIC durchzuführen.“

§ 7

In Nr. 40, Abs. 2 wird der Passus „Art. 19 SST“ ersetzt 
durch „Art. 10 § 2 SST“.

§ 8

Nach Nr. 62 wird folgende Nr. 62a eingefügt: 

„62a. Die vom Ständigen Rat in seiner Sitzung am 
24. Januar 2022 beschlossenen Änderungen im Titel, in 
den Nr. 1, 2b), 38, 40, der Fußnote zu Nr. 28 sowie Er-
gänzungen in Nr. 39a dieser Ordnung werden zum 
1. März 2022 in Kraft gesetzt. Zeitgleich treten die vom 
Ständigen Rat in seiner Sitzung am 18. November 2019 
beschlossenen Nr. 1, 2b), 38, 40 und die Fußnote zu 
Nr. 28 dieser Ordnung außer Kraft. Die Frist zur Evalua-
tion innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Ord-
nung am 1. Januar 2020 bleibt hiervon unberührt.“

Artikel 2

Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung vom 
1. März 2022 in Kraft. 

Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst (Interventionsordnung) in der ab 
1. März 2022 geltenden Fassung wird diesem Gesetz als 
Anlage beigefügt.

Paderborn, 24. Februar 2022

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 1.72/1311.20/3/2-2018
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Anlage

Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 

Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst (Interventionsordnung) 

Fassung vom 1. März 2022

A. Einführung

Präambel

In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und 
Integrität Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener haben sich die deutschen Bischöfe auf die 
folgende Ordnung verständigt. Sie entwickeln damit die 
Leitlinien von 2002, 2010 und 2013 fort und berücksichti-
gen die Vorgaben, die die Kongregation für die Glau-
benslehre in ihrem Rundschreiben an die Bischofskonfe-
renzen vom 3. Mai 2011 gemacht hat.1 

Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und 
rechtssicheres Vorgehen im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz. 

Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffenen 
wird anerkannt. Betroffene haben Anspruch auf beson-
dere Aufmerksamkeit und Hilfe. 

Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt geschützt 
werden. Betroffene und ihre Angehörigen sowie Naheste-
hende und Hinterbliebene sind bei der Aufarbeitung von 
Missbrauchserfahrungen zu unterstützen und zu beglei-
ten. Sexueller Missbrauch, vor allem an Minderjährigen 
sowie an schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, ist 
ein Verbrechen.2 

Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst sol-
che Taten begehen,3 erschüttert dies nicht selten bei den 
Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Nahestehen-
den und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in die Men-
schen und in Gott. Darüber hinaus besteht die Gefahr 
schwerer psychischer Schädigungen. Es ist die Pflicht 
der Täter4, sich ihrer Verantwortung und den Konsequen-
zen ihrer Tat zu stellen.5

1  Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 5. April 2013 mitgeteilt, 
dass Papst Franziskus der Kongregation aufgetragen hat, den von Be-
nedikt XVI. eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen und im Hinblick 
auf die Fälle von sexuellem Missbrauch entschlossen vorzugehen; das 
heißt, vor allem die Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen, die 
Hilfe für die, die in der Vergangenheit Opfer derartiger Übergriffe ge-
worden sind, das angemessene Vorgehen gegen die Schuldigen und 
den Beitrag der Bischofskonferenzen hinsichtlich der Formulierung 
und Umsetzung der nötigen Weisungen in diesem für das Zeugnis und 
die Glaubwürdigkeit der Kirche so wichtigen Bereich voranzubringen.

2  „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Statement zur Vorstel-
lung der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katho-
lische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.

3  Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrs-
Vollversammlung in Freiburg vom 22. bis 25. Februar 2010 anlässlich 
der Aufdeckung von Fällen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen 
im kirchlichen Bereich. 

4  Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in ge-
schlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die ge-
wählte Form schließt alle Geschlechter ein.

5  Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters an die Katho-
liken in Irland vom 19. März 2010, n. 7: „Ihr [die Ihr Kinder missbraucht 
habt] habt das Vertrauen, das von unschuldigen jungen Menschen und 
ihren Familien in Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor 
dem allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten dafür ver-
antworten. … Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu erforschen, Verant-
wortung für die begangenen Sünden zu übernehmen und demütig Eu-

Grundsätzliches

1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser 
Ordnung sind insbesondere

– Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
– Ordensangehörige,
– Kirchenbeamte,
– Arbeitnehmer,
– zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
–  nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem 

Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichba-
ren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 

–  Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen 
angestellte Arbeitnehmer.

Für Bischöfe und Kardinäle sowie für andere Kleriker, 
die vorübergehend eine Diözese leiten oder geleitet ha-
ben, gelten für während der Amtszeit begangene Taten 
besondere Bestimmungen sowohl hinsichtlich des Um-
gangs mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch als 
auch hinsichtlich Handlungen und Unterlassungen, die 
darauf gerichtet sind, die staatlichen oder kirchenrechtli-
chen Untersuchungen verwaltungsmäßiger oder straf-
rechtlicher Natur gegenüber einem Kleriker oder einer 
Ordensperson bezüglich Vergehen des sexuellen Miss-
brauchs zu beeinflussen oder zu umgehen.6

Für Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst entfaltet diese 
Ordnung, soweit sie das Arbeitsverhältnis berührt, nur 
dann rechtliche Wirkung, wenn sie von den zuständigen 
arbeitsrechtlichen Kommissionen im Sinne des Artikels 7 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse beschlossen worden ist.

Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen 
Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sollen von der (Erz-)
Diözese und vom Verband der Diözesen Deutschlands 
nur dann als förderungswürdig anerkannt werden, wenn 
sie entweder diese Ordnung verbindlich in ihr Statut 
übernommen haben oder wenn sie gleichwertige eigene 
Regelungen für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
erlassen haben. Die Änderung des Statuts bzw. die Vor-
lage von gleichwertigen eigenen Regelungen hat bis spä-
testens zum 30. Juni 2023 zu erfolgen. Die Gleichwertig-
keit wird durch die Deutsche Bischofskonferenz festge-
stellt. 

2. Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen 
sowohl des kirchlichen wie auch des staatlichen Rechts. 
Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ord-
nung umfasst sowohl strafbare als auch nicht strafbare 
sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich somit

a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Be-
sonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB) sowie wei-
tere sexualbezogene Straftaten,

b) auf Handlungen nach can. 1398 § 1 CIC in Verbin-
dung mit Art. 6 § 1 SST7, nach can. 1398 § 2 CIC, nach 

er Bedauern auszudrücken. … Gottes Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, 
Rechenschaft über unsere Taten abzulegen und nichts zu verheimli-
chen. Erkennt Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der Recht-
sprechung, aber verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes.“ 

6  Vgl. hierzu Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio 
datae Vos estis lux mundi [VELM] vom 7. Mai 2019, Art. 1 § 1 b) und 
Art. 6 sowie Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio 
datae Come una madre amorevole vom 4. Juni 2016.

7  Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben motu proprio datae 
Sacramentorum sanctitatis tutela [SST] vom 30. April 2001. Der in die-
sem Schreiben angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden 
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can. 1385 CIC in Verbindung mit Art. 4 §  1 n. 4 SST wie 
auch nach Art  4  §  1  n.  1  SST in Verbindung mit 
can.  1384   CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an 
Personen, deren Vernunftgebrauch habituell einge-
schränkt ist, begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM,  

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der Schwelle der 
Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie 
im betreuenden, beratenden oder pflegenden Umgang 
mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung oder 
einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (inner-
halb oder außerhalb des kirchlichen Dienstes) mit sexuel-
lem Bezug gegenüber Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen, die mit vermeintlicher Ein-
willigung, ohne Einwilligung oder gegen deren ausdrück-
lichen Willen erfolgen. 

Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.

Alle Verantwortlichen haben beim Umgang mit Fällen 
sexuellen Missbrauchs im Sinne dieser Ordnung sowohl 
die kirchlichen als auch die staatlichen Rechtsvorschrif-
ten zu beachten. Dabei können sich unterschiedliche Be-
trachtungsweisen und Bewertungen ergeben (zum Bei-
spiel bzgl. des Kreises der betroffenen Personen, des Al-
ters des Betroffenen, der Verjährungsfrist).

Maßgeblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum 
Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns geltenden Verfah-
rensregeln, unabhängig davon, wie lange der sexuelle 
Missbrauch zurückliegt.

3. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne 
dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des § 225 
Abs. 1 StGB8. Diesen Personen gegenüber tragen Be-
schäftigte im kirchlichen Dienst eine besondere Verant-
wortung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut an-
vertraut sind oder weil bei ihnen allein aufgrund ihrer 
Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine besondere Gefähr-
dung im Sinne dieser Ordnung besteht.

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die ei-
nem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhält-
nis unterworfen sind. Ein solches besonderes Macht- 
und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im seel-
sorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen.

B. Zuständigkeiten

Ansprechpersonen und Einrichtung eines Beraterstabs

4. Der Diözesanbischof beauftragt fachlich qualifizier-
te und persönlich geeignete Personen als Ansprechper-
sonen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs an Min-
derjährigen sowie an schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen durch Beschäftigte im kirchlichen Dienst. 

Form als Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. [Diese 
Normen werden zitiert unter Nennung des entsprechenden Artikels 
und unter Zufügung des Kürzels für das Bezugsdokument: SST.]

8  Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlich-
keit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder Ob-
hut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem Fürsorge-
pflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen 
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB 
§ 225 Abs. 1]

Die Beauftragung erfolgt für maximal drei Jahre und 
kann wiederholt werden.

Es sollen mindestens zwei Personen, sowohl eine Frau 
als auch ein Mann, benannt werden.

Darüber hinaus soll mindestens eine nichtkirchliche 
Fachberatungsstelle als unabhängige Anlaufstelle be-
nannt werden.

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sind von Wei-
sungen unabhängig. Sie dürfen nicht in einem weisungs-
gebundenen  Beschäftigungsverhältnis zum Diözesanbi-
schof stehen.

6. Name, Kontaktdaten und Beruf der beauftragten 
Ansprechpersonen sowie die unabhängigen externen An-
laufstellen werden auf geeignete Weise bekannt ge-
macht, mindestens im Amtsblatt und auf der Internetseite 
der (Erz-)Diözese.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen 
des Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener einen 
ständigen Beraterstab ein.

Diesem gehören an: die beauftragten Ansprechperso-
nen, der diözesane Präventionsbeauftragte und Perso-
nen mit psychiatrisch-psychotherapeutischem, pastora-
lem, juristischem9 sowie kirchenrechtlichem Sachver-
stand und fundierter fachlicher Erfahrung und Kompetenz 
in der Arbeit mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs.

Dem Beraterstab sollen auch von sexuellem Miss-
brauch Betroffene angehören. Ihm können auch Perso-
nen angehören, die im kirchlichen Dienst beschäftigt 
sind.

Darüber hinaus ist eine externe Fachberatung hinzuzu-
ziehen.

Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Perso-
nen hinzugezogen werden. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam ei-
nen interdiözesanen Beraterstab einrichten.

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt un-
berührt.

Entgegennahme von Hinweisen und Information des 
 Ordinarius

10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen Hin-
weise auf sexuellen Missbrauch an Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Sinne die-
ser Ordnung entgegen.

11. Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst haben un-
verzüglich die zuständige Person der Leitungsebene der 
Institution, bei der sie beschäftigt sind, oder die beauf-
tragten Ansprechpersonen über einen Verdacht auf 
Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung, der ihnen 
im dienstlichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu infor-
mieren.

Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Er-
gebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über 
eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kennt-
nis erlangen.

9  Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im kirchlichen 
Dienst betroffen ist, ist arbeitsrechtlicher Sachverstand zu gewährleis-
ten.
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Wurde die Person der Leitungsebene informiert, gibt 
diese die Information unverzüglich an die beauftragte An-
sprechperson weiter.

Wenn Gefahr für Leib und Leben droht oder wenn wei-
tere Betroffene tangiert sein könnten, besteht im Rahmen 
von seelsorglichen Gesprächen unter Wahrung der Be-
stimmungen über das Beichtgeheimnis (vgl. cann. 983 
und 984 CIC10) die Pflicht zur Weiterleitung an die zustän-
dige Person der Leitungsebene oder eine der beauftrag-
ten Ansprechpersonen. Hierbei sind die Bestimmungen 
des §  203 StGB zu beachten. Etwaige staatliche oder 
kirchliche Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungs-
pflichten gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stellen 
(z. B. [Landes-]Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegen-
über Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt. 

12. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu 
beachten, wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für Er-
mittlungen enthalten.

13. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person be-
schäftigt ist, wird unabhängig von den Plausibilitätsab-
wägungen von den beauftragten Ansprechpersonen bzw. 
von der zuständigen Person der Leitungsebene unver-
züglich über den Verdacht auf Handlungen im Sinne der 
Nr. 2 dieser Ordnung bzw. über die Einleitung oder das 
Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder 
über eine erfolgte Verurteilung informiert.

Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechts-
trägers, bei dem die beschuldigte Person beschäftigt ist, 
hat dafür Sorge zu tragen, dass andere sowohl über den 
Verdacht eines sexuellen Missbrauchs im Sinne dieser 
Ordnung als auch über die Einleitung oder das Ergebnis 
eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine er-
folgte Verurteilung informiert werden, die für den Be-
schuldigten eine besondere Verantwortung tragen. Ins-
besondere ist bei Klerikern, die einer anderen Diözese 
oder einem anderen Inkardinationsverband angehören, 
der Inkardinationsordinarius, bei Ordensangehörigen der 
zuständige Höhere Ordensobere, bei Kirchenbeamten 
und Arbeitnehmern, die an anderer Stelle als dem Zu-
ständigkeitsbereich ihres Anstellungsträgers eingesetzt 
sind, der Anstellungsträger und bei Ehrenamtlichen dieje-
nige kirchliche Stelle, die als Auftraggeber anzusehen ist, 
zu informieren.

Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche Stel-
len sowie an nichtkirchliche Stellen

14. Der dringende Verdacht auf einen sexuellen Miss-
brauch im Sinne dieser Ordnung darf nur durch den Ordi-
narius bzw. den Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei 
dem der Beschuldigte beschäftigt ist, durch einen Dritten 
nur im Einvernehmen mit diesen sowie nur dann an ande-
re kirchliche oder nichtkirchliche Stellen weitergegeben 
werden, wenn dies im Einzelfall zum Schutz von Minder-
jährigen und schutz-  oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
dringend geboten erscheint und der Schutz nicht auf an-
dere Weise erreicht werden kann. Hiervon unberührt 
bleibt die Weitergabe von Hinweisen an die Strafverfol-
gungsbehörden. (Vgl. Nr. 33 ff.)

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf

15. Für das weitere Verfahren können im Hinblick auf 
Kleriker zuständig sein: der Ortsordinarius des Wohnsit-

10  Vgl. auch can. 1388 § 1 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 5 SST.

zes des Beschuldigten (vgl. can. 1408 CIC) oder der 
Ortsordinarius des Ortes, an dem die Straftat begangen 
worden ist (vgl. can. 1412 CIC), oder der Inkardinations-
ordinarius des Beschuldigten. Der erstinformierte Ordina-
rius trägt dafür Sorge, dass eine Entscheidung über die 
Zuständigkeit für das weitere Verfahren unverzüglich ge-
troffen wird.

16. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auf-
trag tätig sind, ist der Diözesanbischof zuständig, der 
diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet der Verantwor-
tung des Höheren Ordensoberen. Soweit die Ordensan-
gehörigen nicht mehr im bischöflichen Auftrag tätig sind, 
unterstützt der Diözesanbischof den Höheren Or-
densoberen.

17. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den 
jeweiligen Höheren Ordensoberen. Ihnen wird dringend 
nahegelegt, den örtlich betroffenen Diözesanbischof über 
tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexu-
ellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen in ihrem Verantwortungs-
bereich sowie über die eingeleiteten Schritte zu informie-
ren (vgl. Nr. 33).

18. Bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern liegt die 
Zuständigkeit beim dienstrechtlich zuständigen Vorge-
setzten, bei Ehrenamtlichen beim Auftraggeber.

19. Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist 
der jeweils letzte Dienstgeber bzw. Auftraggeber zustän-
dig. Falls dieser nicht mehr existiert, ist dessen Rechts-
nachfolger oder der Diözesanbischof der Belegenheits-
diözese zuständig.

C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines Hinweises

20. Nach Kenntnisnahme eines Hinweises erfolgt eine 
erste Bewertung auf Plausibilität durch die beauftragten 
Ansprechpersonen. Dabei sowie im Rahmen des weite-
ren Vorgehens sind die Persönlichkeitsrechte aller Betei-
ligten, die besondere Schutzbedürftigkeit Minderjähriger 
und die Erfordernisse eines etwaigen Strafverfahrens zu 
berücksichtigen.

Diese Plausibilitätsprüfung kann auch im Rahmen des 
Beraterstabs erfolgen. 

Gespräch mit dem Betroffenen 

21. Wenn ein Betroffener bzw. sein gesetzlicher Ver-
treter über einen sexuellen Missbrauch informieren 
möchte, vereinbart eine der beauftragten Ansprechper-
sonen ein Gespräch, in dem sie den Betroffenen zu-
nächst über das mögliche weitere Verfahren, Hilfestellun-
gen und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Hierzu 
gehört insbesondere die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me einer externen Fachberatungsstelle, die anonym und 
unabhängig beraten kann. Falls dies gewünscht ist, kann 
danach oder in einem weiteren Gespräch das konkrete 
Vorbringen erörtert werden. 

Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten An-
sprechperson eine weitere Person hinzuzuziehen.

Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter kann zu 
dem Gespräch eine Person des Vertrauens hinzuziehen. 
Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen.

Der Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs zu infor-
mieren, dass tatsächliche Anhaltspunkte nach den Vor-
schriften der Nrn. 33 und 34 in aller Regel den Strafverfol-
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gungs- und anderen zuständigen Behörden weiterzulei-
ten sind.

Ebenso ist in geeigneter Weise auf die weiteren Ver-
fahrensschritte hinzuweisen.

22. Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preis-
gabe von Informationen, die vertraulich gegeben werden, 
ist sicherzustellen: Dies betrifft insbesondere den Betrof-
fenen, den Beschuldigten (vgl. auch Nr. 32) und die mel-
dende Person.

23. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien auf-
zunehmen sind, wird protokolliert. Das Protokoll ist von 
dem Protokollführer und dem Betroffenen bzw. seinem 
gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Eine Ausferti-
gung des Protokolls wird dem Betroffenen ausgehändigt.

24. Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter 
wird zu einer eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungs-
behörden ermutigt.

Bei Bedarf wird die dazu notwendige Unterstützung in 
angemessener Form gewährleistet.

25. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers wird über das Ergebnis des Gesprächs in-
formiert.

Anhörung des Beschuldigten

26. Sofern die Aufklärung des Sachverhalts nicht ge-
fährdet und die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbe-
hörden nicht behindert wird, hört ein Vertreter oder Be-
auftragter des Ordinarius bzw. des Dienstgebers unter 
Hinzuziehung eines Juristen – eventuell in Anwesenheit 
der beauftragten Ansprechperson – den Beschuldigten 
zu den Vorwürfen an. Der Schutz des Betroffenen muss 
in jedem Fall sichergestellt sein, bevor das Gespräch 
stattfindet. 

Ist der Beschuldigte ein Kleriker und liegt wenigstens 
wahrscheinlich eine Straftat nach Nr. 2 b) oder c) dieser 
Ordnung vor, erfolgt die Anhörung nicht unmittelbar nach 
Nrn. 26 bis 32, sondern nach Maßgabe der Nrn. 36 bis 
39.

27. Der Beschuldigte kann eine Person seines Ver-
trauens, auf Wunsch auch einen Rechtsanwalt, hinzuzie-
hen. Hierauf ist der Beschuldigte hinzuweisen.

28. Der Beschuldigte wird über das Recht der Aussa-
geverweigerung informiert (vgl. can. 1728 § 2 CIC). Wenn 
Priester beschuldigt werden, sind sie darauf hinzuweisen, 
dass sie unter allen Umständen verpflichtet sind, das 
Beichtgeheimnis zu wahren (vgl. cann. 983 und 984 
CIC11).

29. Auf die Verpflichtung, tatsächliche Anhaltspunkte 
nach den Vorschriften der Nr. 33 den Strafverfolgungs- 
und anderen zuständigen Behörden weiterzuleiten, ist 
hinzuweisen. Der Beschuldigte wird über die Möglichkeit 
zur Selbstanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden in-
formiert.

30. Die Anhörung wird protokolliert. Das Protokoll soll-
te vom Protokollführer und von dem Beschuldigten bzw. 
seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden. 
Sollte ein Einvernehmen nicht hergestellt werden können, 
besteht das Recht auf eine Gegendarstellung. Eine Aus-

11 Vgl. auch  Art. 4 § 2 SST; can. 1386 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 
n. 5 SST.

fertigung des Protokolls wird dem Beschuldigten ausge-
händigt. 

31. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen 
Rechtsträgers wird über das Ergebnis der Anhörung in-
formiert.

32. Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die 
Pflicht zur Fürsorge. Er steht – unbeschadet erforderli-
cher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Erweis des Ge-
genteils unter Unschuldsvermutung.

Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht weiter-
hin die Pflicht, seine Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungs- 
und anderen zuständigen Behörden

33. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht einer Straftat nach dem 13. Abschnitt oder weiterer 
sexualbezogener Straftaten des Strafgesetzbuchs (StGB) 
an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen vorliegen, leitet ein Vertreter des Ordinarius 
bzw. des kirchlichen Rechtsträgers die Informationen an 
die staatliche Strafverfolgungsbehörde und, soweit recht-
lich geboten, an andere zuständige Behörden, z. B. (Lan-
des-)Jugendamt, Schulaufsicht, weiter. Rechtliche Ver-
pflichtungen anderer kirchlicher Organe bleiben unbe-
rührt.

34. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an 
die Strafverfolgungsbehörde entfällt nur ausnahmsweise, 
wenn dies dem ausdrücklichen Willen des Betroffenen 
bzw. seines gesetzlichen Vertreters entspricht und der 
Verzicht auf eine Mitteilung rechtlich zulässig ist. In jedem 
Fall sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, 
wenn weitere Gefährdungen zu befürchten sind oder wei-
tere mutmaßliche Betroffene ein Interesse an der straf-
rechtlichen Verfolgung der Taten haben könnten.

35. Die Gründe für das Absehen von einer Weiterlei-
tung gemäß Nr. 34 bedürfen einer genauen Dokumentati-
on durch die das Gespräch führende Ansprechperson. 
Die Dokumentation ist von dem Betroffenen oder seinem 
gesetzlichen Vertreter in Anwesenheit eines Mitarbeiters 
einer externen Fachberatungsstelle zu unterzeichnen.

Besonderheiten im Falle von beschuldigten Klerikern 
und Ordensangehörigen – Kirchenrechtliche Voruntersu-
chung gemäß can. 1717 § 1 CIC

36. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine 
Straftat eines Klerikers vorliegt, leitet der Ordinarius ge-
mäß can. 1717 § 1 CIC per Dekret eine kirchenrechtliche 
Voruntersuchung ein und benennt den Voruntersuchungs-
führer. Der Voruntersuchungsführer führt die Anhörung 
des Beschuldigten unter Beachtung der Nrn. 26 bis 32 
durch. Besteht die Gefahr, dass die Ermittlungsarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden behindert wird, muss die kir-
chenrechtliche Voruntersuchung ausgesetzt werden.

37. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Voruntersu-
chung fasst der Voruntersuchungsführer in einem Bericht 
an den Ordinarius zusammen. 

Die Voruntersuchung wird mit einem Dekret abge-
schlossen.

Die Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 CIC 
zu verwahren.

38. Gemäß Art. 10 §  1 SST hat der Ordinarius oder 
 Hierarch nach Abschluss der Voruntersuchung und un-

 Kirchliches Amtsblatt 2022 / Stück 3 71



abhängig von ihrem Ergebnis die Pflicht, schnellstmög-
lich eine beglaubigte Kopie der entsprechenden Akten an 
die Kongregation für die Glaubenslehre zu senden. Diese 
Information geschieht unter Verwendung eines Formblat-
tes der Kongregation, unter Übersendung einer Kopie der 
Voruntersuchungsakten und unter Beifügung eines Vo-
tums des Ordinarius sowie einer Stellungnahme des Be-
schuldigten. Allein Sache der Kongregation ist es zu ent-
scheiden, wie weiter vorzugehen ist: ob sie gegebenen-
falls die Verjährung aufhebt (Art. 8 § 3 SST), ob sie die 
Sache an sich zieht (vgl. Art. 10 §  1 SST), ob die Ent-
scheidung mittels eines gerichtlichen (vgl. Art. 12-18 
SST) oder eines außergerichtlichen Strafverfahrens auf 
dem Verwaltungswege (vgl. Art. 19-25 SST) getroffen 
werden soll (Art. 9 § 3 SST).

39. Wenn im Falle eines Ordensangehörigen der zu-
ständige Obere der Auffassung ist, dass gemäß can. 695 
§ 1 CIC eine Entlassung aus der Ordensgemeinschaft er-
forderlich sein kann, geht er gemäß can. 695 § 2 CIC vor.

39a. Richtet sich der Vorwurf gegen einen anderen 
Gläubigen, der in der Kirche eine Würde bekleidet oder 
ein Amt oder eine Funktion ausübt, ist zusätzlich zu den 
in erster Linie zu ergreifenden Maßnahmen gemäß Nr. 40 
und Nr. 50 eine kirchenrechtliche Voruntersuchung ge-
mäß can. 1717 § 1 CIC durchzuführen.

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls

40. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen 
oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen vor, ent-
scheidet der Ordinarius, Höhere Ordensobere bzw. der 
Dienstgeber über das weitere Vorgehen unter Berück-
sichtigung der kirchen-, arbeits-, dienst- und auftrags-
rechtlichen Bestimmungen. Die Verpflichtung zur Weiter-
leitung der Informationen an die Strafverfolgungsbehör-
den aus Nr. 33 bleibt hiervon unberührt.

Im Falle von Klerikern kann der Ordinarius gemäß 
Art. 10 § 2 SST konkrete, in can. 1722 CIC aufgeführte 
Maßnahmen verfügen (z. B. Freistellung vom Dienst; 
Fernhalten vom Dienstort bzw. Arbeitsplatz; Fernhalten 
von Tätigkeiten, bei denen Minderjährige gefährdet wer-
den könnten).

Im Falle von sonstigen Beschäftigten im kirchlichen 
Dienst kann der Dienstgeber verfügen, dass die verdäch-
tigte Person vorübergehend vom Dienst freigestellt wird, 
bis der Sachverhalt aufgeklärt ist. Er hat durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen sicherzustellen, dass 
sich die behauptete Handlung nicht wiederholen kann.

41. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinaus-
gehende Regelungen gelten, finden diese entsprechende 
Anwendung.

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufgeklär-
ten Fällen

42. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs 
nach staatlichem Recht nicht aufgeklärt wird, z. B. weil 
Verjährung eingetreten ist, jedoch tatsächliche Anhalts-
punkte bestehen, die die Annahme eines sexuellen Miss-
brauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen rechtfertigen, haben sich die zustän-
digen kirchlichen Stellen selbst um Aufklärung zu bemü-
hen. 

Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die zustän-
digen kirchlichen Stellen weiterhin die Pflicht zur Aufar-
beitung.

Die Nrn. 40 und 45 gelten entsprechend bei Klerikern 
bis zu einer Entscheidung der Kongregation für die Glau-
benslehre.

43. Dabei können auch ein forensisch-psychiatrisches 
Gutachten zum Beschuldigten und ggf. auch ein Glaub-
haftigkeitsgutachten zur Aussage des Betroffenen einge-
holt werden.

Die Notwendigkeit der Einholung solcher Gutachten ist 
sorgfältig zu prüfen und zu dokumentieren.

Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung

44. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht 
im Falle eines Klerikers als unbegründet, ist dies durch 
den Ordinarius im Abschlussdekret der kirchenrechtli-
chen Voruntersuchung festzuhalten. Dieses Dekret ist zu-
sammen mit den Untersuchungsakten gemäß can. 1719 
CIC zu verwahren. 

Im Falle eines anderen Beschäftigten im kirchlichen 
Dienst ist die Unbegründetheit einer Beschuldigung oder 
eines Verdachts schriftlich festzuhalten. 

Stellt sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht nach 
gründlicher Prüfung als unbegründet heraus, so ist sei-
tens des Ordinarius, des Höheren Ordensoberen, des 
Dienstgebers oder des Auftraggebers im Einvernehmen 
mit der entsprechenden Person alles zu tun, was die ent-
sprechende Person rehabilitiert und schützt.

D. Hilfen

Informationspflicht gegenüber Betroffenen und Hilfen 
für Betroffene

45. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeignete 
Person benennt, unterrichtet er die beauftragte An-
sprechperson über die beschlossenen Maßnahmen und 
den jeweiligen Stand der Umsetzung, damit diese den 
Betroffenen bzw. seinen gesetzlichen Vertreter davon in 
Kenntnis setzen kann.

46. Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Naheste-
henden und Hinterbliebenen werden Hilfen angeboten 
oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich an dem 
jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten gehören ins-
besondere seelsorgliche und therapeutische Hilfen.

Wenn der Wunsch nach einem Gespräch mit einem 
Leitungsverantwortlichen besteht, ist dem Rechnung zu 
tragen.

Es können auch Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen in 
Anspruch genommen werden. Diese Möglichkeit besteht 
auch bei Verjährung oder wenn der Beschuldigte verstor-
ben ist. Unabhängig davon können Betroffene „Leistun-
gen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexuellen 
Missbrauchs zugefügt wurde“, beantragen.

47. Für die Entscheidung zur Gewährung von konkre-
ten Hilfen ist der Ordinarius zuständig; für selbstständige 
kirchliche Einrichtungen deren Rechtsträger.

48. Bei der Umsetzung der Hilfen für einen Betroffe-
nen ist eng mit dem zuständigen Jugendamt oder ande-
ren Fachstellen zusammenzuarbeiten.
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Hierfür stellt der Ordinarius diesen Stellen alle erforder-
lichen Informationen zur Verfügung.

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Dekanate 
und Pfarreien

49. Die zuständigen Personen der betroffenen kirchli-
chen Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien werden von 
dem Ordinarius unter Wahrung der Rechte der Beteiligten 
über den Stand eines laufenden Verfahrens informiert. 
Sie und ihre Einrichtungen bzw. Dekanate und Pfarreien 
können Unterstützung erhalten, um die mit dem Verfah-
ren und der Aufarbeitung zusammenhängenden Belas-
tungen bewältigen zu können.

E. Konsequenzen für den Täter

50. Gegen im kirchlichen Dienst Beschäftigte, die Min-
derjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene 
sexuell missbraucht haben oder bei denen tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen sexuellen Missbrauch vorliegen, 
wird im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und kirch-
lichen dienstrechtlichen Regelungen vorgegangen.

51.  Täter, die nach Nr. 2 a), 2 b) oder 2 c) verurteilt 
wurden, werden nicht in der Arbeit mit Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im kirch-
lichen Bereich eingesetzt.

Bei Tätern, bei denen nachgewiesene Handlungen 
nach Nr. 2 d) vorliegen, wird im Einzelfall über den weite-
ren Einsatz entschieden.

52.  Der Einsatz eines Täters im Seelsorgedienst, der 
Handlungen nach den Nrn. 2 a), 2 b) oder 2 c) begangen 
hat, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere der 
Tat und der Folgen für den Betroffenen kann im Ausnah-
mefall die Zuweisung eines Seelsorgedienstes allenfalls 
dann in Betracht gezogen werden, wenn der bestimmte 
Dienst keine Gefahr für Minderjährige oder schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene darstellt und der Einsatz kein 
Ärgernis hervorruft. Dem Betroffenen muss Gelegenheit 
gegeben werden, sich hierzu zu äußern. 

Zur Risikoabschätzung ist zudem ein forensisch-psy-
chiatrisches Gutachten einzuholen.

Bei seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem 
berücksichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernah-
me durch den Täter vorliegt.

Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nr. 2 d) kann 
ein Seelsorgedienst zugewiesen oder fortgesetzt werden, 
wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr für Minderjähri-
ge oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene darstellt 
und der Einsatz kein Ärgernis hervorruft. Dem Betroffe-
nen muss Gelegenheit gegeben werden, sich hierzu zu 
äußern. Zur Risikoabschätzung kann zudem ein foren-
sisch-psychiatrisches Gutachten eingeholt werden. Bei 
seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem berück-
sichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernahme 
durch den Täter vorliegt. 

Bei diesen Maßnahmen ist es unerheblich, ob die Tat 
verjährt ist.

Täter, bei denen eine behandelbare psychische Stö-
rung vorliegt, sollen sich einer Therapie unterziehen.

53. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tragen, 
dass die von ihm verfügten Beschränkungen oder Aufla-

gen eingehalten werden. Das gilt bei Klerikern auch für 
die Zeit des Ruhestands.

54. Bei einem Mitglied einer Ordensgemeinschaft, bei 
dem ein Delikt des sexuellen Missbrauchs nach can. 1395 
§ 2 CIC nachgewiesen ist, ist entsprechend Nr. 39 vorzu-
gehen. 

55. Wechselt ein Täter, der Handlungen nach den 
Nrn. 2 a), 2 b) oder 2 c) begangen hat, zu einem neuen 
Dienstgeber oder einem neuen Dienstvorgesetzten, wird 
dieser durch den bisherigen Dienstgeber bzw. Dienstvor-
gesetzten über die besondere Problematik und eventuel-
le Auflagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-
ten schriftlich informiert. Bei Versetzung oder Verlegung 
des Wohnsitzes eines Klerikers oder eines Ordensange-
hörigen in eine andere Diözese wird der Diözesanbischof 
bzw. der Ordensobere, in dessen Jurisdiktionsbereich 
der Täter sich künftig aufhält, entsprechend der vorste-
henden Regelung in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt ge-
genüber einem neuen kirchlichen Dienstgeber bzw. 
Dienstvorgesetzten und auch dann, wenn der sexuelle 
Missbrauch nach Versetzung bzw. Verlegung des Wohn-
sitzes sowie nach dem Eintritt in den Ruhestand bekannt 
wird.

Der Erhalt der Information ist durch den neuen Dienst-
geber schriftlich zu bestätigen und entsprechend zu do-
kumentieren. Die informationspflichtige kirchliche Stelle 
hat den Nachweis über die erfolgte Information zu führen.

Eine Informationspflicht in oben genanntem Sinne 
kann unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit im Einzelfall auch bestehen, wenn ein Beschäftig-
ter Handlungen nach Nr. 2 d) begangen hat. 

F. Öffentlichkeit

56. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persön-
lichkeitsschutzes der Beteiligten in angemessener Weise 
informiert.

G. Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch eh-
renamtlich tätige Personen

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minder-
jähriger oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch ehrenamtlich tätige Personen im kirchlichen Be-
reich gilt diese Ordnung bezüglich der notwendigen Ver-
fahrensschritte, Hilfsangebote und sonstigen Konse-
quenzen entsprechend. 

Für die Weiterleitung von Informationen gelten die da-
tenschutzrechtlichen Regelungen für die im kirchlichen 
Dienst Beschäftigten entsprechend.

58. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit 
Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen gelten die Vorschriften des Bundeskinder-
schutzgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes. Perso-
nen, die sexuellen Missbrauch an Minderjährigen oder 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen begangen 
haben, werden in der ehrenamtlichen Arbeit mit Minder-
jährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
im kirchlichen Bereich nicht eingesetzt (vgl. z. B. § 72a 
Abs. 4 SGB VIII).

H. Datenschutz, Auskunft und Akteneinsicht

59. Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und 
Konkretisierung dieser Ordnung durch den Diözesanbi-
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schof erlassene Rechtsvorschriften auf personenbezoge-
ne Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwen-
den sind, gehen sie den Vorschriften des Gesetzes über 
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung 
über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholi-
schen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) vor, so-
fern sie deren Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im 
Übrigen gelten das Gesetz über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDG), die zu seiner Durchführung erlassene Ord-
nung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung 
(KAO).12

60. Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen 
richten sich nach den jeweiligen Vorschriften über die 
Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Voruntersu-
chungsakten etc. Für die Zeit der Aufbewahrung sind die 
Unterlagen vor unbefugten Zugriffen in besonderem Ma-
ße zu sichern. 

Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung 
von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche Archivordnung 
(KAO) anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen 
die nach dem KDG oder anderen kirchlichen oder staatli-
chen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn 
die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte 
des Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte Per-
sonen haben Anspruch darauf, Auskunft über sie persön-
lich betreffende Informationen zu erhalten. 

Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen sich 
nach den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften.

I. Inkrafttreten und Geltungsdauer

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 1. Januar 
2020 in Kraft gesetzt. Diese Ordnung soll innerhalb von 
fünf Jahren ab Inkrafttreten einer Evaluation unterzogen 
werden.

62a. Die vom Ständigen Rat in seiner Sitzung am 
24. Januar 2022 beschlossenen Änderungen im Titel, in 
den Nr. 1, 2b), 38, 40, der Fußnote zu Nr. 28 sowie Er-
gänzungen in Nr. 39a dieser Ordnung werden zum 
1. März 2022 in Kraft gesetzt. Zeitgleich treten die vom 
Ständigen Rat in seiner Sitzung am 18. November 2019 
beschlossenen Nr. 1, 2b), 38, 40 und die Fußnote zu 
Nr. 28 dieser Ordnung außer Kraft. Die Frist zur Evalua-
tion innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Ord-
nung am 1. Januar 2020 bleibt hiervon unberührt. 

Paderborn, 27. November 2019

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 1.11/1311.20/3/2-2018

Nr. 54. Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung 
für den Bereich der Erzdiözese Paderborn

I. Die Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für den 
Bereich der Erzdiözese Paderborn vom 12.01.2018 (KA 
2018, Stk. 1, Nr. 11., S. 11ff.), zuletzt geändert am 
30.11.2020 (KA 2021, Stk. 1, Nr. 9., S. 20 f.), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 14 Abs. 4 werden nach Satz 3 folgende Sätze 4 
und 5 eingefügt: 

„Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an der 
Sitzung kann auch mittels neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien erfolgen, wenn nicht mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder binnen einer von dem oder 
der Vorsitzenden zu bestimmenden Frist diesem oder 
dieser gegenüber widerspricht und wenn sichergestellt 
ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis 
nehmen können. Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit 
gelten die an der virtuellen Sitzung teilnehmenden Mit-
glieder als anwesend im Sinne des Absatzes 5 Satz 1.“ 

2. In § 36 Abs. 1 wird in Nr. 13 nach dem Wort „ist“ 
der Punkt durch ein Komma ersetzt und eine Nummer 14 
mit folgendem Inhalt eingefügt: 

„14. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung 
der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die 
Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.“

 3. In §  38 Abs. 1 wird in Nr. 15 nach dem Wort 
„Satz  4“ der Punkt durch ein Komma ersetzt und eine 
Nummer 16 mit folgendem Inhalt eingefügt: 

„16. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung 
der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die 
Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.“

II. Die vorstehenden Änderungen treten am 1. April 
2022 in Kraft und am 31. März 2024 außer Kraft.

Paderborn, den 4. März 2022

 Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/3/5-2022

12  Hinweis: Nähere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten in Protokollen und sonstigen Unterlagen kann der Diözesanbi-
schof bzw. können die arbeitsrechtlichen Kommissionen erlassen.
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Personalnachrichten

Nr. 55. Personalchronik

Personalveränderungen Kleriker

Verfügungen des Erzbischofs

Ernennung

Klauke, Matthias, unter Aufrechterhaltung der Ernen-
nung zum Subregens am Erzbischöflichen Priestersemi-
nar zu Paderborn sowie unter Entpflichtung als Subsidiar 
im Pastoralen Raum Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof 
zusätzlich zum Domvikar am Hohen Dom zu Paderborn: 
12.1./1.2.2022

Entpflichtungen

Lütkevedder, Michael, als Präses des Erzbischöflichen 
Internates „Collegium Bernardinum“ in Attendorn: 
15.10.2021/1.2.2022

Dr. Petrat, Nils, Studentenpfarrer, als Hochschulseel-
sorger im Bereich der Stadt Paderborn, als Domvikar am 
Hohen Dom sowie als Dompastor und als Diözesanrich-
ter am Erzbischöflichen Offizialat: 22.11.2021/1.1.2022

  Versetzungen in den endgültigen Ruhestand:

Bartscher, Paul-Georg, aus dem aktiven Dienst als 
Ständiger Diakon im Pastoralverbund Kirchspiel Drolsha-
gen: 14.1./1.3.2022

Grothe, Wilhelm, Pastor, als Vikar in Balve und als 
Seelsorger im Pastoralverbund Balve-Hönnetal: 
30.3.2021/1.1.2022

Lange, Hubert, als Pfarrer: 22.2./1.3.2022

Korsus, Markus, Pfarrer, als Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Am Ölbach (Verl/Schloß Holte-
Stukenbrock: 24.9.2021/1.3.2022

Matziol, Hubert, als Pastor im Pastoralen Raum Pastoral-
verbund Steinheim-Marienmünster-Nieheim: 14.12.2021/ 
1.1.2022

Schläger, Uwe, Pfarrer, als Pastor im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Elsen-Wewer-Borchen: 29.11.2021/1.2.2022

Schmitt-Aßmann, Jürgen, als Krankenhauspfarrer im 
Allgemeinen Krankenhaus Hagen: 6.1./ 1.2.2022

Verfügungen des Generalvikars

Ernennungen/Beauftragungen

Blume, Martin, Pastor im Pastoralen Raum Pastoralver-
bund Am Phoenixsee, zum Pastor in Dortmund-Hörde: 
20.12.2021/1.1.2022

Danne, Michael (Bistum Essen), Pastor, zum Pastor in 
Schwerte, St. Marien: 1.2.2022

Graf, Christof, Pastor im Pastoralen Raum Pastoralver-
bund Am Phoenixsee, zum Pastor in Dortmund-Hörde: 
20.12.2021/1.1.2022

Grothe, Wilhelm, Pastor, zum Subsidiar im Pastoral-
verbund Balve-Hönnetal: 3.5.2021/1.1.2022

Gwizdz, Piotr (Tarnow/Polen), Vikar, zum Vikar in der 
Polnischen Katholischen Mission im Bezirk Dortmund: 
17.12.2021/1.1.2022

Hanke, Markus, Vikar, Seelsorger in der Justizvollzugs-
anstalt Bielefeld, zur Seelsorge in der Justizvollzugsan-
stalt Bielefeld-Senne, Hafthaus Ummeln: 5.11./1.12.2021

Kubsa, Thomas, Pastor, Vikar in Hagen-Haspe, zum 
Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Hagen-Mit-
te-West: 13.1./1.2.2022

Lütkevedder, Michael, Präses des Erzbischöflichen In-
ternates „Collegium Bernardinum“ in Attendorn, zum 
Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Attendorn: 
21.10.2021/1.2.2022

Schwamborn, Simon, Pastor, Freistellung zur Hospita-
tion im Bereich der Studierendenseelsorge der KHG 
München, zur Studierendenseelsorge in der Stadt Dort-
mund unter Führung des Titels Studierendenpfarrer: 
14.1./1.3.2022

Slowik, Josef, Pfarrer, Seelsorger in Hüsten, zur Kran-
kenhausseelsorge im St. Elisabeth-Hospital Iserlohn und 
zusätzlich zum Pastor im Pastoralverbund Iserlohn: 
23.4./1.11.2021

Vattanirappal George, Jaison (Trichur/Indien), Vikar, 
zur seelsorglichen Aushilfe im Pastoralen Raum Pastoral-
verbund Marsberg: 1.11.2021

Dr. Vazhakoottathil, Antony Theodore (Alleppey/Indi-
en), Pastor, Seelsorger im Pastoralen Raum Pastoralver-
bund Am Phoenixsee, zur seelsorglichen Mitarbeit in 
Dortmund-Hörde: 20.12.2021/1.1.2022

P. Vullhorst, Werner OSB, Pfarrverwalter in Arnsberg, 
zum Pastor in Arnsberg: 4.2./1.3.2022

Wischkony, Uwe, Msgr., Pfarrer, zur Krankenhausseel-
sorge im St. Rochus-Krankenhaus Steinheim unter Füh-
rung des Titels Krankenhauspfarrer und zusätzlich zum 
Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Steinheim-
Marienmünster-Nieheim: 21.10./1.12.2021

Entpflichtungen

Auffenberg, Ullrich, Msgr., Pfarrer i. R., als Subsidiar 
im Pastoralen Raum Pastoralverbund Büren: 19.1.2022

Bartels, Guido, Pastor, Seelsorger in Dortmund, 
St. Ewaldi, als Projektmitarbeiter im Bereich „Labor E – 
Evangelisierung im Erzbischöflichen Generalvikariat: 
16.2./1.3.2022

P. Beilicke, Placidius Stefan O.Cist, als Seelsorger im 
Pastoralen Raum Pastoralverbund Lennestadt: 3.2./ 
1.3.2022

Forthaus, Franz, Pfarrer i. R., als Subsidiar in Lippetal: 
30.11.2021/1.1.2022

Kalladayil Varkey, Joseph OCD, als Subsidiar im Deka-
nat Hellweg: 1.10.2021

Köhle, Karl-Hans, Dechant, Pfarrer in Siegen, St.  Jo-
hannes der Täufer, als Pfarrverwalter in Freudenberg: 
17.12.2021/1.1.2022
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Neuser, Andreas, Dechant, Pfarrer in Attendorn, St. Jo-
hannes Bapt., als Pfarrverwalter in Attendorn, Seliger 
Adolph Kolping: 17.12.2021/1.1.2022

P. Nies, Johannes MSF, als seelsorgliche Aushilfe im 
Pastoralen Raum Pastoralverbund Kirchhundem: 
27.10.2021/1.1.2022

Szwaj, Piotr (Wroclaw/Polen), als Vikar in der Katholi-
schen Polnischen Mission im Bezirk Dortmund: 
17.12.2021/1.1.2022

Beurlaubung/Freistellung

Thätner, Raimund, als Ständiger Diakon in Bönen und 
Heeren: 20.1./1.2.2022

Personalveränderungen Laien im pastoralen Dienst

Entpflichtungen

Luig, Elke, als Gemeindereferentin im Pastoralverbund 
Balve-Hönnetal und in der besonderen Initiative „Famili-
enkirche Heilige Drei Könige“: 17.8.2018/1.2.2022

Terfloth, Birgit, als Gemeindereferentin in Wanne-Ei-
ckel: 22.7.2021/1.2.2022

Todesfälle

Dr. Vagedes, Arnulf, Pfarrer i. R., früher Leiter der 
Fachstelle „Ökumene“ im Erzbischöflichen Generalvikari-
at Paderborn und anschließend Pfarrer in Bad Driburg, 
St. Peter und Paul und Leiter des Pastoralverbundes Bad 
Driburg-Nord, geboren 2. Januar 1939 in Hamm, geweiht 
10. Oktober 1964 in Rom, gestorben 1. Dezember 2021 
in Bad Driburg, Grab in Bad Driburg (Westfriedhof)

Joller, Franz-Josef, Oberstudienrat a. D., früher Religi-
onslehrer an der Berufsschule des Landkreises Bielefeld 
in Senne I sowie Pfarrverwalter in Bielefeld, Christkönig, 
geboren 12. Juni 1930 in Benninghausen, geweiht 
21. Dezember 1957 in Paderborn, gestorben 26. Dezem-
ber 2021 in Herzebrock-Clarholz, Grab in Warburg (Am 
Stiepenweg)

Lohse, Franz-Josef (Magdeburg, fr. Paderborn), Pfarrer 
i. R., früher Pfarrer in Weferlingen und anschließend 
Pfarrvikar in Oranienbaum, geboren 11. Januar 1929 in 
Oschersleben, geweiht 1. Dezember 1958 in Magdeburg, 
gestorben 31. Dezember 2021, Grab in Dessau (Fried-
hof III)

Tillmann, Bernhard, Ständiger Diakon, früher als Dia-
kon im Pastoralverbund Werl und Westönnen tätig, gebo-
ren 18. Januar 1938 in Werl, geweiht 19. November 1994 

in Paderborn, gestorben 9. Januar 2022 in Werl, Grab in 
Werl (Parkfriedhof)

Krämer, Joachim, Pfarrer i. R., früher Pfarrer in Herne-
Horsthausen und anschließend Pfarrer in Lünen, St. Jo-
seph sowie Leiter des Pastoralverbundes Lünen-Mitte, 
geboren 17. November 1936 in Siegen, geweiht 26. Juli 
1962 in Paderborn, gestorben 15. Januar 2022 in Lünen, 
Grab in Lünen (Kath. Friedhof Herz Jesu, Priestergruft)

Überdick, Heinrich, Studiendirektor a. D., früher Religi-
onslehrer am Ursulinengymnasium in Werl und anschlie-
ßend Seelsorger im Justizvollzugskrankenhaus Frönden-
berg sowie in der Justizvollzugsanstalt Hamm, geboren 
29. Mai 1935 in Stahle, geweiht 22. Juli 1960 in Pader-
born, gestorben 18. Januar 2022 in Höxter, Grab in 
 Stahle

Reinhard, Christian, Päpstlicher Ehrenkaplan, Studien-
direktor a. D., früher Religionslehrer an der Stephanus-
schule in Paderborn sowie Schulseelsorger am Mäd-
chengymnasium St. Michael in Paderborn und später an 
den St.  Michaelsschulen (Gymnasium und Realschule), 
gleichzeitig war er als kirchlicher Richter am Erzbischöfli-
chen Offizialat tätig, geboren 26. Dezember 1934 in Glei-
witz/OS, geweiht 26. Juli 1961 in Paderborn, gestorben 
23. Januar 2022 in Paderborn, Grab in Paderborn (Fried-
hof Auf dem Dören)

Zobel, Hubert, Geistlicher Rat Pfarrer i. R., früher Pfar-
rer in Bödefeld und anschließend Pfarrer in Dortmund-
Dorstfeld, St. Karl Borromäus, geboren 12. Juni 1932 in 
Seitendorf/Schlesien, geweiht 22. Juli 1966 in Paderborn, 
gestorben 27. Januar 2022 in Hagen, Grab in Hagen-Bo-
ele (Kath. Friedhof, Priestergruft)

Diehl, Josef (Magdeburg, fr. Paderborn), Diakon i. R., 
früher Diakon in Torgau, geboren 12. Januar 1931 in Wel-
leschitz/Kreis Daubau (Sudeten), geweiht 16. Dezember 
1978 in Magdeburg, gestorben 30. Januar 2022, Grab in 
Torgau

Pohlmeyer, Josef, Geistlicher Rat Pfarrer i. R., früher 
Pfarrer in Sundern, Christkönig und Leiter des Pastoral-
verbundes Oberes Röhrtal, geboren 7. Oktober 1940 in 
Clarholz, geweiht 11. Juli 1970 in Paderborn, gestorben 
7. Februar 2022 in Sundern, Grab in Sundern (Neuer 
Friedhof, Priestergruft)

Humpert, Franz-Ludwig, Geistlicher Rat Pfarrer i. R., 
früher Pfarrer in Altenbögge und anschließend Pfarradmi-
nistrator in Stahle sowie Leiter des Pastoralverbundes 
Dreizehnlinden, geboren 15. Dezember 1940 in Velmede, 
geweiht 10. Juni 1972 in Paderborn, gestorben 18. Fe-
bruar 2022 in Hallenberg, Grab in Hallenberg (Friedhof an 
der Wallfahrtskirche)
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Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 56.  Pontifikalhandlungen 2021

a) Erzbischof Hans-Josef Becker spendete im Jahr 
2021 das Sakrament der hl. Firmung:

 im Dekanat Emschertal 198  Gläubigen

 Erzbischof Hans-Josef Becker segnete und weihte 
am 3. November 2021 die Kapelle im Bildungs- und Exer-
zitienhaus St. Bonifatius in Winterberg-Elkeringhausen. 

b) Weihbischof Matthias König spendete im Jahr 
2021 das Sakrament der hl. Firmung:

im Dekanat Bielefeld-Lippe 287  Gläubigen
im Dekanat Hochsauerland-Mitte 562  Gläubigen
im Dekanat Märkisches Sauerland 508  Gläubigen
im Dekanat Waldeck 63  Gläubigen

 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Wittekindsland 44  Gläubigen
 in der Gesamtpfarrei Heiligste   
Dreifaltigkeit Beverungen 48  Gläubigen 
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Corvey 90  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Am Phoenixsee 40  Gläubigen
  im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Südliches Siegerland und   
Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Netpherland 13  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund  
Salzkotten 103  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Mindener Land 43  Gläubigen

 in der Kroatischen Katholischen Mission,   
Bielefeld 24  Gläubigen

 bei der Erwachsenenfirmung im Hohen  
Dom zu Paderborn 16  Gläubigen
 bei der Erwachsenenfirmung in der   
Propsteikirche Werl 10  Gläubigen

insgesamt 1851  Gläubigen

Weihbischof Matthias König konsekrierte am Fest 
Christi Himmelfahrt, 13. Mai 2021, den Altar der Kirche 
St. Clemens in Drolshagen. 

c) Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB spendete 
im Jahr 2021 das Sakrament der hl. Firmung:

im Dekanat Herford-Minden 171  Gläubigen
im Dekanat Hochsauerland-West 289  Gläubigen
im Dekanat Hochsauerland-Ost 477  Gläubigen
im Dekanat Paderborn 429  Gläubigen
im Dekanat Lippstadt-Rüthen 411  Gläubigen
im Dekanat Unna 504  Gläubigen

 im Pastoralverbund Dortmund-Nord-  
West 60  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund  
Im Dortmunder Süden 82  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Gütersloh 95  Gläubigen

 in der Gesamtpfarrei Heilige Dreikönige,  
Dortmund          19  Gläubigen
 in der Gesamtpfarrei St. Ewaldi,  
Dortmund 37  Gläubigen
 in der Pfarrei St. Antonius v. Padua,  
Wünnenberg 42  Gläubigen

 in der Kroatischen Katholischen Mission,   
Lippstadt 8  Gläubigen

in der Don-Bosco-Schule, Lippstadt 7 Gläubigen

 in der Hermann-Schmidt-Schule,   
Schloß Neuhaus 9 Gläubigen

insgesamt  2640  Gläubigen

Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB konsekrierte 
am 27. November 2021 den Altar der Kirche St. Michael 
in Lipperode.

d) Weihbischof Josef Holtkotte spendete im Jahr 2021 
das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum/Pastoralverbund   
Stockkämpen 52  Gläubigen

 in der Pfarrvikarie St. Franziskus Xav.,   
Holtheim 72  Gläubigen
 in der Gesamtpfarrei St. Christophorus,  
Wanne-Eickel 26  Gläubigen
 in der Pfarrei St. Franziskus, Schwerin 12  Gläubigen
 in der Pfarrei St. Vitus, Haaren 37  Gläubigen

insgesamt 199  Gläubigen

e) Weihbischof em. Hubert Berenbrinker spendete im 
Jahr 2021 das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralverbund  
Hamm-Mitte-Osten 32  Gläubigen 
 im Pastoralverbund  
Hamm-Mitte-Westen 108  Gläubigen
 im Pastoralverbund Lübbecker Land 48  Gläubigen
 im Pastoralen Raum  
Pastoralverbund Werre/Weser 26  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Delbrück-Hövelhof 90  Gläubigen

 in der Pfarrei St. Franziskus von Assisi,   
Hamm 97  Gläubigen
in der Pfarrei St. Maria, Welver 32  Gläubigen
in der Pfarrei St. Lambertus, Bremen 48  Gläubigen
in der Pfarrei St. Johannes Baptist, Kurl 15  Gläubigen

insgesamt 496  Gläubigen.

f) Dompropst Joachim Göbel spendete im Jahr 2021 
das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Wünnenberg-Lichtenau 64  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Dortmunder Westen 46  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Delbrück-Hövelhof 63  Gläubigen

insgesamt 173  Gläubigen
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g) Domkapitular Prälat Thomas Dornseifer spendete 
im Jahr 2021 das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Brilon 132  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund  
Dortmunder Westen 46  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbung  
Dortmund-Ost    66  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund  
Marsberg 107  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund  
Am Ölbach 47  Gläubigen
 im Pastoralen Raum Pastoralverbund  
Delbrück-Hövelhof 63  Gläubigen

insgesamt 395  Gläubigen

h) Domkapitular Andreas Kurte spendete im Jahr 
2021 das Sakrament der hl. Firmung:

 in der Pfarrei St. Peter und Paul,  
Bad Oeynhausen 45  Gläubigen

i) Domkapitular Dr. Thomas Witt spendete im Jahr 
2021 das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Delbrück-Hövelhof 61  Gläubigen 

j) Domkapitular Dr. Michael Menke-Peitzmeyer 
spendete im Jahr 2021 das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Am Ölbach 31  Gläubigen 

k) Domkapitular Josef Dieste spendete im Jahr 2021 
das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum/Pastoralverbund   
Stockkämpen 44  Gläubigen

l) Dechant Richard Steilmann spendete im Jahr 2021 
das Sakrament der hl. Firmung:

 in der Pfarrei St. Peter und Paul,   
Medebach 35  Gläubigen
 in der Pfarrei St. Goar, Hesborn 35  Gläubigen

insgesamt 70  Gläubigen

m) Abt Aloysius Althaus OSB spendete im Jahr 2021 
das Sakrament der hl. Firmung:

 im Pastoralen Raum Pastoralverbund   
Büren   78  Gläubigen

n) Erzbischof Dr. Nikola Eterović, Apostolischer Nun-
tius in Deutschland,

 in der Kroatischen Katholischen Mission,   
Siegen 10  Gläubigen

o) Erzbischof Prof. Dr. Marek Jędraszewski aus Kra-
kau, Polen,

 in der Polnischen Katholischen Mission,   
Dortmund 22  Gläubigen

p) Bischof Henryk Ciereszko aus Bialystok, Polen,

 in der Polnischen Katholischen Mission,   
Bielefeld 57  Gläubigen
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